
Marktgemeinde  Obervellach
Politischer  Bezirk:  Spittal  an der Drau
Obervellach  21, 9821 0bervellach
!!:  04782/2211,  Fax: 04782/2211-24
e-Mail:  obervellach  ktn. de.at

Marktgemeinde  Obervellach,  A-982"1 0bervellach  24
Obervellach,  am 04. Juni 2024

NIEDERSCHRIFT

aufgenommen  über  den  öffentlichen  Teil  der  Sitzung  des  Gemeinderates

der  Marktgemeinde  Obervellach

am  Dienstag,  23.  April  2024  im Kultursaal  der  Marktgemeinde  Obervellach.

18:30  Uhr Ende:  21 :25 Uhr

Anwesend: Herr  Bürgermeister  Arnold  Klammer  als Vorsitzender

Herr  1. Vizebürgermeister  Franz  Oberrainer  jun.

Herr  Vorstandsmitglied  Andrew  Fair

Herr  Vorstandsmitglied  Otto  Gugganig

Herr  GemeinderatsmitgIied  DI. Sebastian  Culetto

Herr  GemeinderatsmitgIied  Hubert  Franta

Frau  GemeinderatsmitgIied  Anita  Gössnitzer

Frau  GemeinderatsmitgIied  Susanne  Keuschnig

Frau  GemeinderatsmitgIied  Mag.  Claudia  Maier

Frau  GemeinderatsmitgIied  Nicole  Mitterling

Herr  Gemeinderatsmitglied  Werner  Obermann

Herr  GemeinderatsmitgIied  Ing. Dominik  Pacher

Herr  GemeinderatsmitgIied  Paul  Pristavec

Frau  GemeinderatsmitgIied  Mag.  Angelika  Staats

Frau  GemeinderatsmitgIied  Gudrun  Steiner

Frau  Gemeinderats-ErsatzmitgIied  Michaela  Hanser

Frau  Gemeinderats-ErsatzmitgIied  Christina  Walter

Herr  Gemeinderats-Ersatzmitglied  Mag.  Helmut  Höhr

Herr  Gemeinderats-ErsatzmitgIied  Peter  Lederer

Herr  Ing. Mag.  (FH)  Christian  Zirknitzer,  Amtsleiter

Herr  Mag.  Andreas  Kleinwächter,  Schrififührer

Bei TOP  3:  Dir. Dr. Gustav  Tengg

Bei TOP  19:  Notarin  Mag.  Ilse Radl

Abwesend: Herr  2. Vizebürgermeister  Martin  Stocker

Herr  Gemeinderatsmitglied  Johann  Schachner

Herr  Gemeinderatsmitglied  Lukas  Gollmitzer

Herr  Gemeinderatsmitglied  Josef  Roman  Gantschacher-Lackner

Herr  Gemeinderats-ErsatzmitgIied  Ing. Fritz  Auernig

Herr  Gemeinderats-ErsatzmitgIied  DI. Stephan  Vierbauch



Aufgrund  der  Einladung  vom  16. April  2024  wurde  die Gemeinderatssitzung  mit

folgender  Tagesordnung  durchgeführt:

1.  Bestellung  von  zwei  Niederschriftsunterfertigern

2. Mandatsverzicht  Herr  Kurt  Obweger  und Herr  Ing. Fritz  Auernig  -  Nachbesetzung  und

Angelobung

3. Projekt,,Mölltaler  Geschichtenfestival"  -  Vorstellung  Dr. Gustav  Tengg

4.  Genehmigung  des Protokolls  der  Gemeinderatssitzung  vom  18.12.2023

5. Fragestunde

6. Bericht  aus  der  Sitzung  des  Kontrollausschusses  vom  03.04.2024

7. Bericht  und Beschlussfassung  - Rechnungsabschluss  2023

8. Bericht  und Beschlussfassung  - 1. NachtragsvoranschIag  2024

9. Vereinsförderungen  -  Gegenrechnung  mit  Rundschreiben  und Kultursaal

10. Kat.-Schaden  2023  Pfaffenberg:  Erdrutsch  Wirtschaftsweg  im öffentlichen  Gut  -

Auftragsvergabe

11. Kärntner  Gemeindemandatare  Entschädigungsverordnung  (Sitzungsgeld  2024)

12. Kollektiv  Zukunft:,,LändIiches  Innovationsnetzwerk  (LIN)"  und Beitritt

13. Öffentliches  Gut  - Ansuchen  Wasserwerk  AB NB Obervellach  um Nutzung  von Flächen

für  die Wasserversorgung,,NEU"

14. Öffentliches  Gut  -  Ansuchen  um Anbringung  eines  Vollwärmeschutzes,  Herr  Alois

Mössler,  Obervellach  2

15.  Ausscheidung  aus dem  ÖWG  (alter  Mühlbach)  -  Flächentausch  Familie  Wulz

16. Öffentliches  Gut  -  Fernwärme  Obervellach;  Ansuchen  um Leitungsrecht  (BVH  Striednig

inkl. Beratung  Gehsteig,  BVH Rotes  Kreuz)

17. Übernahme  von öffentlichem  Gut:  Kundmachung  inkl. Gemeinderatsbeschluss-,,Bereich

Thomas  Gabler"  - Söbriach

18. GTS  2024/25  -  Auftrag  an und Vereinbarung  mit  FamiliJa,  Tarife  (mit  Tarit'ordnung)  inkl.

Sommerbetreuung

19.  Aufteilung  der  RäumIichkeiten,,Mehrzweckhaus  Schattseite"inkl.  mögliche

Vereinbarungen  mit der  Feuerwehr,  Herrn  Pristavec  und der  Schützengilde

2C). Verlängerung  der  BebauungsverpfIichtung  von Herrn  DI (FH)  Michael  Thorer  und Herrn

Franz  Wadlegger

21. Beratung  bezüglich  Erlassung  einer  Bauübertragungsverordnung  an die BH

22.  Ankauf  eines  neuen  Kommunalfahrzeuges  der  Firma  Kärcher  (Leasing)  für  den Bauhof

23. Bericht  aus  der  Sitzung  des  Ausschusses  für  Energie,  Umwelt  und

Nachhaltige  Entwicklung  vom 19.02.2024

24. Bericht  aus  der  Sitzung  des  Ausschusses  für  Land-  und Forstwirtschafi,  ländliches

Wegenetz  vom  25.03.2024

a.  Beschluss  Kalkaktion  -  Mehrbedarf

b.  Beschluss  - Bodenuntersuchungsaktion

25. Berichte  des Bürgermeisters  und der  Referenten

26. Personal

a.  Nachbesetzung  von Herrn  Udo  Wabnig  als Bademeister  inkl. Beschluss

Dienstvertrag

Herr  Bürgermeister  Arnold  Klammer  begrüßt  die  Mitglieder  des Gemeinderates,

eröffnet  die  Gemeinderatssitzung  und  stellt  die  Beschlussfähigkeit  fest.



Vorab  dankt  er den Gemeinderäten/innen  für  die Teilnahme  an der  Besichtigung  des

,,Mölltaler  Tennis-  und VeranstaItungszetrums"  von 17:30  bis 18:20  Uhr. Es konnte

somit  von den  Anwesenden  ein aktueller  Eindruck  gewonnen  werden.

Aufgrund  der  Anwesenheit  von  Herrn  Dir. Gustav  Tengg  wird  die  Behandlung  von  TOP

3 vorgezogen.

3.  Projekt,,Mölltaler  Geschichtenfestival"  -  Vorstellung  Dr. Gustav  Tengg

Herr  Bgm.  Arnold  Klammer  begrüßt  zu diesem  Punkt  Herrn  Dir. Dr. Gustav  Tengg  vom

Organisationskomitee  des Mölltaler  GeschichtenfestivaIs.  Dieser  stellt  das Festival

vor, das seit 2015  besteht.  Es wurden  in Folge  der Festivals  bereits  8 Bücher

herausgegeben,  das  9. ist gerade  in Arbeit.  Es handelt  sich  bewusst  um eine  Initiative

für das ganze Mölltali  nicht nur eine einzelne  Gemeinde.  Mittlerweile  werden  pro Jahr

über  500  Beiträge  eingereicht,  hier  sind  die Jugendbeiträge  (bis 14 Jahre)  noch  gar

nicht mitgezählt.  Rund  die Hälfte  der  Beiträge  kommt  aus Deutschland,  das  Festival

ist im  gesamten  deutschsprachigen  Raum  bekannt.  Es  nehmen  auch

(halb)professioneIIe  Schreiber  teil.  Aus  Kärnten  könnten  jedoch  mehr  Beiträge

kommen,  gerade  auch  im Jugendbereich.  Die überregionale  Bekanntheit  erscheint

höher  als die lokale.  Es gibt  zumindest  einen  kleinen  touristischen  Effekt  durch  die

Übernachtungen  der  Teilnehmer,  meist  mit  Familie.

Die Preise  (bis zu € 1000,-)  sind  ein kleiner  Anreiz.  Die Preisverleihung  findet  jedes

Jahr  in einer  anderen  Gemeinde  statt,  die Lesungen  sind  über  das  ganze  Tal  verteilt,

sodass  jede  Gemeinde  mal  zum  Zug  kommt.

Kosten: ca. € 45.000,-  -  € 50.000,-  für Marketing,  Bewerbung,  Preise,  musikalische

Begleitung  etc.  Die Mitarbeit  ist ehrenamtlich.  Die Teilnehmerlnnen  geben  sehr

positive  Rückmeldungen  und  fühlen  sich  wohl.

Es gibt Unterstützung  von  Bund,  Land,  NP Hohe  Tauern  und Gemeinden  (€ 500,-  pro

Gemeinde  seit  2016  - irgendwann  wird es mal eine  Anpassung  geben  müssen).

Weiters  nehmen  die Gemeinden  garantiert  Bücher  ab, was  für  die Veranstaltung  sehr

wichtig  ist.

Ein Kernpunkt  ist das  Schaffen  von Bewusstsein  für  eine  literarische,  überregionale

Initiative.  Der  Bekanntheitsgrad  in der  Region  ist zu  gering,  hier  werden  die

Gemeinderäte  um Verstärkung  ersucht.  Die Gemeinden  sind  unverzichtbare  Partner

des Festivals  -  finanziell  und  ideell.

Es ist eine  Initiative,  die  das  gesamte  Tal umfasst.  Herr  Dr. Tengg  äußert  den  Wunsch,

dass  der gesamte  Gemeinderat  eine  Lesung  in der Gemeinde  oder  in einer

Nachbargemeinde  gemeinsam  besucht.

Frau  Mag.  Angelika  Staats  berichtet,  dass  die  Partnergemeinden  jedes  Jahr

angeschrieben  und eingeladen  werden,  es werden  auch  einige  Beiträge  aus  diesen

Gemeinden  eingereicht.

Herr  Dr. Tengg  bedankt  sich  bei Herrn  Bgm.  Arnold  Klammer  für  die Möglichkeit,  das

Mölltaler  Geschichtenfestival  im Rahmen  der  Gemeinderatssitzung  präsentieren  zu



dürfen  und  bei Frau  Mag.  Angelika  Staats  für  die

ihr Engagement  in der  Sache.

Herstellung  des  Kontaktes  und  auch

Herr  Bgm.  Arnold  Klammer  dankt  Herrn  Dr. Tengg  für seine  Ausführungen.  Dieser

verlässt  die Sitzung  um 19:00  Uhr. Die Sitzung  wird mit Behandlung  von  TOP  1

fortgesetzt.

1.  Bestellung  von  zwei  Niederschriftsunterfertigern

Als  Protokollfertiger  werden  über  Vorschlag  von  Herrn  Bürgermeister  Arnold  Klammer

Frau  Gudrun  Steiner  und Frau  Nicole  Mitterling  einstimmig  bestellt.

2.  Mandatsverzicht  Herr  Kurt  Obweger  und  Herr  Ing.  Fritz  Auernig  -

Nachbesetzung  und  Angelobung

Der  Vorsitzende  berichtet,  dass  Herr  Kurt  Obweger  mit  15.01.2024  seinen  Rücktritt  als

Mitglied  des  Gemeinderates  bekanntgegeben  und  auch  die  Streichung  vom

Wahlvorschlag  beantragt  hat.

Seitens  der  Fraktion,,Sozialdemokratische  Partei  Österreichs  (SPÖ)"  wurde  mitgeteilt,

dass  Frau  Nicole  Mitterling  den Platz  von  Herrn  Obweger  im Gemeinderat  einnehmen

wird.

Frau GemeinderatsmitgIied  Nicole  Mitterling  leistet  vor  dem Gemeinderat  durch  die

Worte,,lch  gelobe"  das  in § 21 K-AGO  vorgesehene  Gelöbnis.  Über  die  Angelobung

wird  eine  Niederschrift  erstellt.

Herr  Obweger  war  Mitglied  im Kontrollausschuss.  Seitens  der  anspruchsberechtigten

Fraktion  ,,Sozialdemokratische  Partei  Österreichs  (SPÖ)"  wird ein Wahlvorschlag

unterfertigt  und  eingebracht,  in dem  Frau  Nicole  Mitterling  als  Mitglied  des

Kontrollausschusses  vorgeschlagen  wird.

Der  Vorsitzende  erklärt  aufgrund  des  eingebrachten  Wahlvorschlages  Frau

GemeinderatsmitgIied  Nicole  Mitterling  als Mitglied  des  Kontrollausschusses

für  gewählt.

Herr  Ing. Friedrich  Auernig  hat mit 03.04.2024  seinen  Rücktritt  als Mitglied  des

Gemeinderates  bekanntgegeben.  Weiters  ersucht  er auch  um Streichung  aus  allen

Ämtern  im Zusammenhang  mit  Wahlen.

Seitens  der Fraktion  ,,Volkspartei  Obervellach  - Team  Gössnitzer  (ÖVP)"  wurde

mitgeteilt,  dass  Frau  Anita  Gössnitzer  den  Platz  von  Herrn  Ing.  Auernig  im

Gemeinderat  einnehmen  wird.



Frau  GemeinderatsmitgIied  Anita  Gössnitzer  leistet  vor  dem Gemeinderat  durch  die

Worte,,lch  gelobä"  das  in § 21 K-AGO  vorgesehene  Gelöbnis.  Über die Angelobung

wird  eine  Niederschrift  erstellt.

Herr  Ing. Auernig  war  Vorstands-ErsatzmitgIied  für  Herrn  Otto  Gugganig.  Seitens  der

Volkspartei  Obervellach  -  Team  Gössnitzer  (ÖVP)  wird  ein  Wahlvorschlag

eingebracht,  auf  dem  Frau  Anita  Gössnitzer  als Ersatzmitglied  im Gemeindevorstand

für  Vorstandsmitglied  Otto  Gugganig  vorgeschlagen  wird.

Aufgrund  des eingebrachten  Wahlvorschlages  erklärt  der  Vorsitzende  Frau

Anita  Gössnitzer  als  Gemeindevorstands-ErsatzmitgIied  für  Herrn  Otto
Gugganig  für  gewählt.

Frau  Gemeinderatsmitglied  Anita  Gössnitzer  leistet  vor  dem  Gemeinderat  gemäß  § 25

K-AGO  (Angelobung  Vorstands-Ersatzmitglied)  durch  die Worte,,lch  gelobe"  das  in §

21  K-AGO  vorgesehene  Gelöbnis.  Über  die Angelobung  wird eine Niederschrift

erstellt.

Herr  Ing.  Auernig  war  Mitglied  und  Obmann  des  Ausschusses  für  Land-  u.

Forstwirtschaft  und ländliches  Wegenetz.  Seitens  der  anspruchsberechtigten  Fraktion

,,Volkspartei  Obervellach  -  Team  Gössnitzer  (ÖVP)"  wird  ein  Wahlvorschlag

unterfertigt  und eingebracht,  in dem  Herr  Vizebgm.  Franz  Oberrainer  als Mitglied  und

Obmann  des Ausschusses  für Land-  u. Forstwirtschaft  und länd1iches  Wegenetz

vorgeschlagen  wird.

Der  Vorsitzende  erklärt  aufgrund  des  eingebrachten  Wahlvorschlages  Herrn

Vizebgm.  Franz  Oberrainer  als  Obmann  des  Ausschusses  für  Land-  u.

Forstwirtschaft  und  ländliches  Wegenetz  für  gewählt.

4.  Genehmigung  des  Protokolls  der  Gemeinderatssitzung  vom  18.12.2023

Der  Entwurf  des  Protokolls  wurde  den  beiden  Mitfertigern,  Herrn  DI. Sebastian  Culetto

und  Herrn  Werner  Obermann  übermittelt.  Von  Herrn  DI.  Culetto  wurden

Änderungswünsche  bekannt  gegeben,  anschließend  haben  die  beiden

Protokollmiffertiger  ihre  Zustimmung  mitgeteilt.

Nachfolgender  Änderungswunsch  wurde  von  Frau  Mag.  Angelika  Staats  am

02.04.2024  eingebracht:

,,Auf  der  S. 53 unten  ist  mir  ein Fehler  aufgefallen.  Es handelt  sich  hier  nicht  um die

Ortskernfestlegung,  sondern  um die OrtsgebietsfeststeIlung.

Es muss  aber  nicht  die gesamte  Niederschrift  noch  einmal  ausgesendet  werden.  Ein

Hinweis  darauf  bei  der  nächsten  Sitzung  reicht."



Es  wurden  von  den  GemeinderatsmitgIiedern  keine

Änderungswünsche  eingebracht.

weiteren

5.  Fragestunde

Innerhalb  offener  Frist  wurden  keine  Fragen  eingebracht.

6.  Bericht  aus  der  Sitzung  des  Kontrollausschusses  vom  03.04.2024

Frau  Obfrau  Mag.  Claudia  Maier  berichtet,  dass  folgende  Punkte  behandelt  wurden:

>  Kassenprüfung

o  Stand  per  31.12.2023

o  Aktueller  Stand

Die  Tagesabschlüsse  wurden  mit  den  Kontoauszügen  bzw.  Sparbüchern

verglichen  und für  in Ordnung  befunden.

>  Rechnungsabschluss  2023

Dieser  wurde  eingehend  geprüft  und für  ordnungsgemäß  erstellt  befunden.

Frau  Mag.  Maier  verweist  auf  die  Behandlung  im  folgenden

Tagesordnungspunkt.

>  1. NachtragsvoranschIag  2024

Auch  dieser  wurde  für  ordnungsgemäß  erstellt  befunden.  Die  ObFrau  berichtet,

dass  Obervellach  aufgrund  der  hohen  Kommunalsteuer-Einnahmen  im Jahr

2022  als,,finanzstarke  Gemeinde"  eingestuft  ist und daher  derzeit  bei etlichen

Zuweisungen  schlechter  gestellt  wird.

>  Abgabenrückstände

Diese  waren  etwas  höher  als  zuletzt.  Zum  Teil  laufen  Ratenvereinbarungen,  ein

Mahnlauf  hat  kürzlich  stattgefunden.

>  Schupfan-Förderung  -  Freigabe

Die  zuvor  vom  Landwirtschaftsausschuss  geprüfte  Förderung  wurde

freigegeben.

7.  Bericht  und  Beschlussfassung  - Rechnungsabschluss  2023

Auf  Ersuchen  des  Vorsitzenden  berichtet  der  Finanzverwalter,  dass  der

Rechnungsabschluss  des  Jahres  2023  im Entwurf  vorliegt.  Er  wurde  am 06. März  2024

von der  Gemeindeaufsicht  (Revisor  Christian  Hotschnig)  begutachtet.  Dabei  wurden



noch  ein  paar  ,,technische  Korrekturen"  eingefordert,  inhaltlich  gab  es  keine

Beanstandungen.

Bereits  im Vorfeld  der  Sitzung  wurden  Informationen  ausgesandt,  diese  werden  nicht

mehr  im Detail  erklärt:
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Die Stromgutschrift  von  der  PV Bildungscampus  wurde  neben  der  Schule  im

Zentralamt  gutgebucht  (und  nicht,  wie  urspr.  angedacht,  im Bad  wg.

Vorsteuer)

Die  deutliche  Steigerung  bei den  Vereinsförderungen  betreffen  Wirtschaftshof-

Umlagen,  v.a. für  Veranstaltungen  am Marktplatz
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Der  Ankauf  des  neuen  Tanklöschfahrzeuges  wurde  erst  im Feber  2024

durchgeführt

Der  OW-Kanal  Wolliggen  wurde  nur  teilabgerechnet,  Endabrechnung  erst

2024

Kat.Schäden  2018:  Hirschebauer-  und  Semslacherbrücke  nach  wie  vor  offen

Kat.Schäden  2019:  abgeschlossen  -  letzte  Rechnung  Baudienst  2024

gezahlt.  Restliche  Bundesförderung  auf  Rücklage  gebucht

Gru 2:

Vorhaben,,AußenanIagen  und Gehwege":  Abschluss  erst  2024



KiGa:  Rückstellung  von  70.000,-  für  Abrechnung  2023  gebildet

KiTa:  Keine  Rückstellung-,,fast  Durchläufer"

Vorhaben  2. KiTa-Gruppe:  günstiger  als geplant  abgeschlossen

Schießstätte:  IKZ-Mittel  abberufen  und  an Schützen  weitergeleitet,  Grundkauf

von  NB erst  2024

Sportförderung:  Landesförderung  MTB-Strecken  erst  2024  geflossen

Gruppe  3:
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Vorleistungen  für  die  beiden  Vorhaben  durchgeführt,,,eigentIiche  Prozesse

erst  2024

KultursaaIabrechnung  mit Incoming  erst  2024  geflossen

Gruppen  4 und 5:
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Corona-Hilfe:  In Gruppe  4 an Bund  zurückgezahlt,  unter  9 vom  Land  wieder

eingenommen

KABEG:  35.000  - Mehrkosten  aus  RA  22 im Nov.  und Dez.  2023  verrechnet

Gruppe  6:

Gehsteig und Hlteatelle  Spar Inkl
Asphaliletung und Beleuchtung
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Vomaben 2021  : abgeschlossen,  letzte  Rechnung  (Baudienst)  2024  bezahlt

Vorhaben  Spar/Haltestelle:  abgeschlossen

Vorhaben  2023:  noch  im Laufen

Verkehrsverbund:  Anteile  für  Kinderbeförderung/touristische  Module



Gruppe  7:
7100fü1 Land- u TttslwirlschaillicherWegbau
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Förderung  Landwirtschaft:  Noch  keine  Schupfan-Förderung  abgerechnet

Wirtschafisförderung:  Hütten-Ankauf  (IKZ  mit  Mallnitz)  bereits  2023

Gruppe  8:

Schneeräumung  geringer  als geplant

Beleuchtung:  Stromkosten  geringer  als geplant

Friedhof:  Letzte  Rechnungen  für  Erweiterung  erst  2024

Ansatz  819:  LWL-Verrohrung  bei OFWK  Lassach

Wirtschaftshof:  Zählt  letztmals  als,,eigener  Betrieb"  -  Umlage  an ZHV  wurde

gekürzt,  sodass  kumulierter  Endstand  +/- 0 ist.

Bad:  Strom  aus  eigener  PV nicht  hier  gegengerechnet  (Vst-Abzug!).  Abgang

rund  100.OOO,-,  trotz  100.OOO,-  BZ.

Bad-lnvestitionen:  Fertigstellung  2024

Kanal:  Rückzahlung  Darlehen  BA03  erst  Anfang  2024.  Einnahme  60.000,-  für

OFWK  ÖBB-Kraftwerk.  Zuführung  zu Rücklage  200.000,-

Vorhaben  Lassach:  Bauarbeiten  abgeschlossen,  Abschluss  und

FörderungsabwickIung  2024

Vorhaben  Stran:  2023  nur  Ing.-Leistungen  Olsacher  abgerechnet

Müllbeseitigung:  Einbruch  bei Rückvergütungen,  insbes.  Papier



Gruppe  9:
9rö[l(X)lGekIvetkehr  1Ü0 1ü[)  1fi2  j82
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Ertragsanteile:  Besser  als im NVA  angenommen,  aber  unter  urspr.  VA

Zuschuss  Corona  hier  verbucht

Das  Ergebnis  des  Ergebnishaushaltes  (doppelte  Buchhaltung)  nach  Herausrechnen

der,,Betriebe"  beträgt  € -1  97.  176.  Saldiert  mit  dem  Überschuss  des  Abschlusses  2022

verbleibt  ein kumuliertes  Ergebnis  von  € 66.863.

Der  Kontrollausschuss  hat den  RA-Entwurf  in seiner  Sitzung  am  03.04.2024

ausführlich  behandelt  und für  in Ordnung  befunden.

Der  Gemeinderat  beschließt  auf  Antrag  des  Gemeindevorstandes  einstimmig

den  im Entwurf  vorliegenden  Rechnungsabschluss  2023,

8.  Bericht  und  Beschlussfassung-1.  Nachtragsvoranschlag  2024

Auf Ersuchen  des Vorsitzenden  berichtet  der Finanzverwalter,  dass neben  der

Begutachtung  des  RechnungsabschIusses  2023  am  06.03.2024  auch  die

Begutachtung  des  1. NachtragsvoranschIages  2024  stattfand.  In diesen  wurden  vor

allem  die  diversen  Verschiebungen  von  Vorhaben  eingearbeitet,  aber  auch

Änderungen  bei  Finanzzuweisungen.  Obervellach  gilt  aufgrund  der  hohen

KommunaIsteuer-Einnahmen  des  Jahres  2022  als,,finanzstark"  und  schneidet  bei der

Berechnung  von Umlagen  und Förderungen  2024  schlechter  ab als vergleichbare



Gemeinden.  So erhalten  aus  dem  neu geschaffenen,,Strukturfonds"  Gemeinden  wie

Malta  oder  Stall  weit  Qber € 200.000,-;  Rangersdorf,  Flattach  und Reißeck  über  €

1 00.OOO,-;  Obervellach  gar  niphts.

Aus  der  Finanzzuweisung  nach  §24 FAG  erhielten  wir  2022  noch  über  € 130.000,-,

2023  nur noch  € 32.000,-,  im Jahr  2024  aus  der  neu geschaffenen  Zuweisung  nach

§25  nur  € 20.650,-.  Nicht,  wie ursprünglich  angenommen,  zusätzlich  zu den Mitteln

nach  §24,  sondern  stattdessen.

Die einzige  wesentliche  Verbesserung  sind  Zuweisungen  für Elementarpädagogik  in

Höhe  von € 57.536,-  aus  dem,,Zukunftsfonds".

Wesentliche  Änderung  in der  Buchhaltungslogik:  Investitionen  werden  nach  wie  vor

auf  ihre  Nutzungsdauer  abgeschrieben.  Bislang  wurde  aber  auch  die Finanzierung  auf

die selbe  Dauer  aufgelöst.  Das  ist ab sofort  bei BZ i.R. nicht  mehr  der  Fall.  Effekt:  die

Ausgabe  wird  auf  etliche  Jahre  verteilt,  die Einnahme  kommt  im Jahr  der  Anschaffung

voll  zum  Tragen,  dann  aber  gar  nicht  mehr.  D.h.  das  Ergebnis  im Jahr  der  Anschaffung

wird  massiv,,geschönt",in  den restlichen  Nutzungsjahren  jedoch  verschlechtert.lm

aktuellen  NVA  sind  BZ  i.R.  in Höhe  von  514.500,-  investiv  verplant.  Der

Finanzverwalter  hat gegenüber  der  Gemeindeaufsicht  klar  zum  Ausdruck  gebracht,

dass  er diese  Regelung  für  unsinnig  und unverständlich  hält.

Es werden  die wesentlichen  Änderungen  gegenüber  dem  ursprünglichen  Voranschlag

zur  Kenntnis  gebracht:
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Zentralamt:

Einnahmen  und  Ausgaben  durch  fachliche  Begleitung  Widmungsfälleo

o

o

o

o

Keine  interne  Umlage  Wirtschaftshof  mehr  (kein,,Betrieb")

Strom  aus  EEG  light  hier  und bei Schule  gegengerechnet

Investition  Zeiterfassung  berücksichtigt

Einnahmen  aus  interner  Verrechnung  Rundschreiben-Inserate

Keine  Änderung  bei Städtepartnerschaften  (Verzicht  Hemer-Reise)
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Kat.Schäden:  Abschluss  OFWK  Wolliggen,  Sanierung  Pfaffenberg  (noch  mit

ursprünglicher  Kostenschätzung  von  42.300,-  eingeplant,  75%  Zuschüsse)

Kat.Schäden  2018:  Semslacher  und Hirschebauerbrücke

Gruppe  2:

Volksschule:  Personal:  Schulwartin  75%  ab Feber,  keine  Grünraumpflege

Vorhaben,,AußenanIagen  und  Gehwege":  Großteils  schon  umgesetzt

Kindergarten:  Wie  eingangs  erwähnt,  € 57.536,-  aus  dem,,Zukunftsfonds"

Umlage  Kinderbetreuung:  Nachverrechnung  RA 2023

Schießstätte:  Grundankauf  war  urspr.  für  2023  geplant

Sport:  Landesförderung  MTB  für  2022  und  23 erst  2024  geflossen

Gruppe  3:
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Musikschule:  Miete  Schlagzeugraum  (70%  weiterverr.)

Kultursaal:  Abrechnung  23 erst  2024  gezahlt

Gruppen  4 und 5:
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Noch  nicht  im NVA,  aber  seit  kurzem  bel;annt:  Nachverrechnung  für  Sozialhilfe-

Umlage  2023  in Höhe  von  über  € 80.000,-  abzüglich  Einnahmen  von  € 33.000,-

Etwas  kürzere  Anstellung  Wanderwegbetreuung



Gruppen  6 und 7:
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Gemeindestraßen:  Keine  Radwegpflege  eingeplant

Die Förderung  des  Wasserwerkes  Obervellach  mit 125.000,-  ist nach  wie  vor

eingeplant  und nicht  bedeckt.

Fremdenverkehr:  Refundierungen  von TVB  und Region  wie  bisher  eingeplant

(Zusage  dzt.  nur  mündlich  von  Region)

Gruppe  8:
B1 41X)O St+aßen+einigung - Winteidiensr

a1 51I11)0 Pa«-  und Ganenanlagen Spielplatze

14 800.

g tao

OO

5ü0  ü

j4.80ü  0
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Winterdienst:  Einsparungen  auTgrund  Witterung

Friedhof:  Großteil  Investitionen  schon  2023

Wirtschaftshof:  2 Praktikanten  und eine  AMS/GPS-Kraft  (für  Radwegpflege)

einkalkuliert



Bad:  Neuer  Bademeister  ab März.  Kalkulation  mit  altem  Bademeister  bis Juni

(nun:  Juli)  und Reinigungskr.gft  ab April (offen).  Abgang:  ca. 117.000  trotz

Einsatz  von 100.OOO,-  BZ.

Ortskanal:  EIN -  Gebührenbremse  (€ 36.500,-),  AUS  -  Rückzahlung  Darlehen

BA  03 (urspr.  für  2023  geplant,  Anfang  2024  durchgefüt"irt)

OFWK  Lassach:  Abschluss  2024

Müll:  Weiterhin  geringe  Rückvergütungen  (v.a.  Papier)

Gruppe  9:
910000 Geldie*eh

9121)0ü Rucklagen
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§25:  Siehe  oben  -  nur  noch  20.700,-

Gesamtergebnis:
Summe0-9Einnahmen{AusgabenOH  7.194.6ü0

Aufgrund  der zuvor  geschilderten  ,,Logik",  dass  investiv  eingesetzte  BZ nicht  mehr

,,abgeschrieben"  werden,  ergibt  sich  scheinbar  ein akzeptables  Ergebnis  von  -30.300.

Im  BegutachtungsformuIar  der Gemeindeaufsicht  müssen  die BZ jedoch  wieder

herausgerechnet  werden,  so ergibt  sich  ein Minus  von  € 510.100,-.  Gegenüber  dem

ursprünglichen  Voranschlag  (- € 528.300)  gibt es  somit  nur eine sehr  kleine

Verbesserung.

Es wird  auch  der  Stand  der  nicht  auf<:,ebrauchten,,aIfen"  BZ zur  Kerintnis  gebracht:
offene,  "alte"  BZ: urspr. abberufen verplant noch  offen Anmerkung

19: Gemeindebeteiligung  Wegverbreiterung  GW  Wolliggen 1 7.50C 6.000 3.75C 7.750 3750  für  GW  Wolliggen  2024

BZ aR für Kat-Schäden  2019 3.4ü0 'npp  Reysion  Gespräch  LR

21 : Flächenwirtschaftliches  Projekt  Lassach  - Eigenmittelan 1 8.00C 5.50ü I 1 .400 1.lüO Reysion:  Opetativeinsetzen

21 : Eigenmittelanteil  WLV-Rutschungssanierungen  2020 23.80(, 11 .5C)0 7.900 4.400 j 1.5'  KiTa  Il: 7.9'  Masteiplan  ÖBB

22:  OW-Kanal  Wolliggen 45.üOC 3ü.00C 15.ü00 »rauss.  nur  3ü.000  nötig

SUMME  "BZ  urmuwidmen": 31.65ü



Der  Kontrollausschuss  hat  den  Entwurf  des  1. Nachtragsvoranschlages  2024  in seiner

Sitzung  am 03.04.2024  ausführlich  behandelt  und  für  in Ordnung  befunden.

Der  Gemeinderat  beschließt  auf  Antrag  des  Gemeindevorstandes  einstimmig

den  im Entwurf  vorliegenden  1. Nachtragsvoranschlag  2024  sowie  folgende,  im

Entwurf  vorliegende  Verordnung:

Verordnung  - ENTWURF

des  Gemeinderates  der  Marktgemeinde  Obervellach  vom  23. April  2024, Zahl 

/ 2024,  mit  der die Verordnung  des Gemeinderates  vom 18. Dezember  2023, Zahl
21/2023  über  den Voranschlag  für  das Haushaltsjahr  2024,  wie folgt  geändert  wird
(VoranschIagsverordnung  2024):

Gemäß  § 8 Kärntner  GemeindehaushaItsgesetz

der  gültigen  Fassung,  wird  verordnet:

K-GHG,  LGBI. Nr. 80/2019,  in

§1

Der  § 2 (,,Ergebnis-  und  Finanzierungsvoranschlag")  enthält  Folgende  Fassung:

(1)  Die Erträge  und  Aufwendungen  werden  in Summe  wie  folgt  festgelegt:

Erträge:

Aufwendungen  :

Entnahmen  von  Haushaltsrücklagen:

Zuweisung  an Haushaltsrücklagen:

VA2024

€ 7.171.800,00

€ 7.120.300,00

22.800,00

100,OO

1. NVA 2024

€ 7.395.600,00

€ 7.242.200,00

52.000,00

100,OO

Nettoergebnis  nach  Haushaltsrücklagen: €  74.200,00  €  205.300,00

(2)  Die Einzahlungen  und  Auszahlungen  werden  in Summe  wie  Folgt  festgelegt:

Einzahlungen  :

Auszahlungen  :

VA2024

€ 7.949.400,00

€ 7.659.700,00

1. NVA 2024

€ 8.308.000,00

€ 8.214.200,00

Geldfluss  a.d.  VA-wirksamen  Gebarung: €  289.700,00  €

§2

Inkrafttreten

93.800,00

Diese  Verordnung  tritt  gemäß  § 15,  Abs. 5 K-AGO  nach  Ablauf  des Tages  der

Freigabe  zur  Abfrage  im elektronischen  Amtsblatt  in Kraft

Der  Bürgermeister  Arnold  Klammer



9.  Vereinsförderungen  -  Gegenrechnung  mit  Rundschreiben  und  Kultursaal

Der  Vorsitzende  berichtet,  dass  das  Gemeinderundschreiben  im Jahr  2023  Kosten  von

rund  € 21.700,-  (Druck  und Porto,  ohne  Arbeitszeit)  verursachte.  Weiterverrechnet

wurden  jedoch  nur  föserate  um € 660,-.

Im Jahr  2023  wurden  weiters  Kultursaalmieten  im Wert  von € 1.156  für diverse

Veranstaltungen  übernommen.

Angesichts  der  sehr  angespannten  finanziellen  Situation  schlägt  Herr  Bürgermeister

Arnold  Klammer  vor,  solche  Leistungen  zukünftig  den  Vereinen  ,,pro forma"  in

Rechnung  zu stellen.  D.h.  der  jeweilige  Verein  erhält  sehr  wohl  eine  Rechnung,  diese

wird  jedoch  intern  im  jeweiligen  Ansatz  (Vereinsförderung,  Sportförderung,

Kunstförderung,  Verfügungsmittel  etc.)  beglichen.  So  kann  auch  noch  später

nachvollzogen  werden,  welcher  Verein  welche  Leistungen  erhalten  hat, und direkte

finanzielle  Zuwendungen  können  entspr.  reduziert  werden.  Eine Rundschreibenseite

kostet  unter  Berücksichtigung  der  Arbeitszeit  rund  € 130,-.

Daher  werden  folgerde  Tarife  vorgeschlagen:

Obervellacher

Verein

Obervellacher

Unternehmen

Außerhalb

Obervellach

Ganze  Seite 140,- 160,- 240,-

Halbe  Seite 70,- 80 - 120,-

Viertel  Seite 35 - 40 - 60 -

Frau  Anita  Gössnitzer  meint,  dass  dann  bei  kleinen  Vereinen,  die vielleicht  2

Einschaltungen  machen  und  einmal  den  Saal  brauchen,  gar  keine  direkte  Förderung

übrig  bleiben  wird.  Herr  Bgm.  Arnold  Klammer  sagt  dazu,  dass  der  Saal  oft von der

Gemeinde  übernommen  wird  und dass  es sicher  etwas  Fingerspitzengefühl  bei der

Handhabung  dieser  Regelung  brauchen  wird.

Frau  Mag.  Angelika  Staats  fragt  nach,  ob es nur  um eine  transparente  Darstellung  geht

(so hat sie das im Vorfeld  vernommen)  oder  ob der Betrag  von bisher  üblichen

finanziellen  Zuwendungen  abgezogen  wird.  Herr  Bgm.  Arnold  Klammer  meint,  dass  es

immer  einen  gewissen  Spielraum  geben  wird.  Im Falle  der  Übernahme  von Betriebs-

oder  Mietkosten  wird  der  Betrag  aber  sicher  abgezogen  werden.

Der  Gemeinderat  beschließt  auf  Antrag  des  Gemeindevorstandes  mit  17 Pro

und  2 Gegenstimmen  (Frau  Mag.  Angelika  Staats  und  Frau  Anita  Gössnitzer)

a) für  Einschaltungen  im Rundschreiben  folgende  Tarife  ab 01.01.2024:

Obervellacher

Verein

Obervetlacher

Unternehmen

Außerhalb

Obervellach

Ganze  Seite 140,- 160,- 240,-

Halbe  Seite 70,- 80,- 120,

Viertel  Seite 35,- 40,- 60,-



b) sowie  von  der  Gemeinde  übernommene  Inserate  im Rundschreiben  sowie

Kosten  für  die  Kultursaalbenützung  als  Vereins-  bzw.  Sport-  bzw.

Kulturförderung  einzubuchen  und  von  allfälligen  direkten

Vereinsförderungen  in Abzug  zu bringen.

Nach  Behandlung  dieses  Tagesordnungspunktes  kommt um ca. 19:30 Uhr Frau

Notarin  Mag.  Ilse  Radl  in die  Sitzung,  daher  wird  die  Sitzung  mit Behandlung  von TOP

19  fortgesetzt.

19.Auftei1ung  der  Räumlichkeiten,,Mehrzweckhaus  Schattseite"inkl.  mögliche

Vereinbarungen  mit  der  Feuerwehr,  Herrn  Pristavec  und  der  Schützengilde

Der  Bürgermeister  begrüßt  Frau  Notarin  Mag.  Ilse  Radl  und  dankt  für  ihr Kommen.

Er berichtet,  dass  am 07.03.2024  eine  Besichtigung  aller  Räume  vor  Ort stattfand.  Mit

dabei  waren  Bürgermeister  Arnold  Klammer,  2. Vizebgm.  Martin Stocker,  für die FF

GV  Otto  Gugganig,  für  die  FF  Kdt.  GR  Werner  Obermann,  Amtsleiter  und

Finanzverwalter.  Herr  Othmar  Wabnig  hat  mittlerweile  einen  aktuellen  Bestandsplan

erstellt,  dieser  wird  zur  Kenntnis  gebracht:
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Herr  Bgm.  Arnold  Klammer  erinnert  an die Beschlüsse  vom  2.8.2023:

Der  Gemeinderat  beschließt  auf  Antrag  des  Gemeindevorstandes  einstimmig,



a)  von  der Agrargemeinschaft  Nachbarschaft  Obervellach  das  Gelände  der

Schießanlage,  der  Grundfläche  des  bestehenden  Gebäudes  und  des

Vorplatzes  (ca.  6.400  m2, Teilflächen  der  Parzellen  1215/4  und 1215/'1,

Vermessungsurkunde  noch  zu erstellen)  zu einem  Preis  von € 32,-  /  m2 zu

kaufen  und  den  entsprechenden  Kaufvertrag  abzuschließen,

Keine  Änderung  nötig  -  die  exakte  Fläche  beträgt  6.348  m2, der  Preis  somit  € 203.  136,-

(ohne  Nebenkosten).  Der  Kaufvertrag  könnte  am 29.04.2024  abgeschlossen  werden.

b) die Nebenkosten  (Vermessung,  Notar)  zu übernehmen,

Keine  Änderung  nötig.

c)  den  Betrag  der  Wasserkraftregion  Oberkärnten  des  Jahres  2023  in Höhe  von  €

76. 153,  70 zu  diesem  Zweck  abzuberufen

Zur  Info: Mittel  sind  gebunden,  am 20.11.2023  wurde  um Übertragung  der  Mittel  auf

2024  angesucht.

d)  BZ-Mittel  des  Jahres  2023  in Höhe  von € 25.800,-  zu diesem  Zweck  zu binden

Mittel  sind  gebunden.

e) der  Schützengilde  Obervellach  ein Baurecht  auf  99 Jahre  zum  Preis  eines

jährlichen  indexgebundenen  Baurechtszinses  in Höhe  von € 0,08/m2  sowie

eines  sofort  fälligen  einmaligen  Betrages  in Höhe  jenes  Betrages,  den der

Kaufpreis  laut  Punkt  a) den  Betrag  von  € 92.000,-  übersteigt,  einzuräumen.

Hier  sind  Änderungen  nötig,  wenn  ein Teil  der  Fläche  an den CampingpIatzbetreiber

weiter  verpachtet  wird.

Der  Entwurf  des  Kaufvertrages  wird  zur  Kenntnis  gebracht,  Frau  Notarin  Mag.  Ilse Radl

erläutert  diesen:

- Die Zahlung  des Kaufpreises  erfolgt  auf  ein Treuhandkonto.  Der  Betrag  wird

nach  grundbücherlicher  Durchführung  von  ihr  an die Verkäuferin  weitergeleitet.

- Der Nachbarschaft  wird  ein Vorkaufsrecht  eingeräumt.  Sie müsste  aber  den

Preis  bezahlen,  den  auch  ein Dritter  zahlen  würde.

- Zur  Klärung  der  Besitzverhältnisse  (Gemeinde,  FF-Kameradschaft,

Schützengilde)  wird  Seite  2 des  Vertrages  präsentiert  und  wörtlich  verlesen.

- Es gibt  über  die  Aufteilung  des  Hauses  keine  schriftlichen  Vereinbarungen.  Für

die Zukunft  werden  solche  aber  dringend  empfohlen.  Es handelt  sich um ein

Bauwerk  auf  fremden  Grund  (Superädifikat),  es gibt  dazu  keine  Eintragung  im

Grundbuch.  Eine  solche  Eintragung  gibt  es erst,  wenn  das  Eigentum  wechselt,

was  jetzt  der  Fall  ist. Es bleibt  aber  ein Bauwerk  auf  fremden  Grund,  weil  die

Schützengilde  ein Miteigentum  hat. Dies  scheint  zukünftig  im Grundbuch  auf.



,,ldeelles  Miteigentum"  bedeutet:  Den Miteigentümern  gehört  alles,  aber  in

entsprechender  Quote.  Daher  sollte  eine  Benützungsregulierung  getroffen

werden  (die  einen  nützen,,nur  das",  die anderen,,nur  jenes").

Die Benützung  der  Räumlichkeiten  durch  die Feuerwehr-Kameradschafi  wird

als  Dienstbarkeit,  die  die  Gemeinde  übergeben  hat,  gesehen.  Die

Kameradschaft  ist  kein  Verein  etc.  und  hat  daher  auch  keine

RechtspersönIichkeit.  Somit  ist es derzeit  auch  formell  nicht  möglich,  ihr ein

Recht  einzuräumen.

Herr  Otto Gugganig  (als Vertreter  der FF-Kameradschaft)  sagt,  dass  er mit der

Formulierung  im Vertrag  einverstanden  ist. Im Vorfeld  hätte  er sich  aber  gewünscht,

dass  die Kameradschaft  enger  eingebunden  worden  wäre,  mit  ersten  Vorschlägen  war

diese  nicht  einverstanden.  Er betont,  dass  alle  Arbeiten  im Zusammenhang  mit  diesen

Räumlichkeiten  immer  von der  Kameradschaft  geleistet  wurden  und nicht  von der

Feuerwehr  als Einrichtung  der  Gemeinde.

Der  als Zuhörer  anwesende  Herr  Marko  Pristavec  meldet  sich  zu Wort  und sagt,  dass

der  Raum  in der Nordwestecke  (im Bestandsplan  der  Feuerwehr  zugeordnet,  d.h.

,,grün  markiert")  auch  Gegenstand  des  Pachtvertrages  für  den Campingplatz  ist. Die

anwesenden  Vertreter  der Feuerwehr  signalisieren  ihr Einverständnis  damit.  Der

Amtsleiter  sagt zu,  dass  der  Bestandsplan  entsprechend  geändert  wird  (,,rote

Markierung").

Herr  Bürgermeister  Arnold  Klammer  stellt  klar,  dass  er  die Leistungen  der  Freiwilligen

Feuerwehr  enorm  schätzt  und unterstützt.  Der  Einsatz  ist mit  Geld  nicht'aufzuwiegen

und  es war  niemals  die  Absicht,  der  Feuerwehr  etwas  wegzunehmen  bzw.  zu schaden.

Die gegenständliche  Aufregung  kann  er aber  nicht  nachvollziehen.  Er sieht  darin  ein

Politikum,  dass  er nur  für  traurig  hält  und nicht  mehr  näher  kommentieren  will.

Der  Vorsitzende  fragt,  ob es noch  Fragen  an die Notarin  gibt.  Es gibt  keine  weiteren

Wortmeldungen.

Der  Gemeinderat  nimmt  den  vorliegenden  Kaufvertrag  einstimmig  zustimmend

zur  Kenntnis  und  kann  dieser  am  29.04.2024  im Notariat  unterschreiben  werden.

Bezüglich  der weiteren  Verträge  und Vereinbarungen  (mit  Schützen,  Feuerwehr-

Kameradschaft,  CampingpIatzbetreiber)  erklärt  Herr  Amtsleiter  Ing.  Mag.(FH)

Christian  Zirknitzer,  dass  diese  in einer  Vorstandssitzung  im Beisein  von Frau  Mag.

Radl  finalisiert  und  danach  dem  Gemeinderat  vorgelegt  werden.

Frau  Mag.  Ilse Radl  verabschiedet  sich  um 20:00  Uhr.  Der  Bürgermeister  dankt  für  ihr

Kommen  und ihre  Ausführungen.



10.Kat.-Schaden  2023  Pfaffenberg:  Erdrutsch  Wirtschaftsweg  im öffentlichen

Gut  -  Auftragsvergabe

Herr  Bgm.  Arnold  Klammer  berichtet,  dass  es beim  Weg  vom  Anwesen  vlg.  UnterhoFer

Richtung  Gratschacher  Bach  neuerlich  zu einer  Abrutschung  gekommen  ist. Diese  hat

nichts  mit  den  Schadensfällen  2019  zu tun.

Die Ausschreibung  der  nötigen  Sanierungsmaßnahmen  erfolgte  durch  den  Baudienst.

Es wurden  3 Firmen  ersucht,  ein Angebot  abzugeben.

Ordnungsgemäß  (verschlossen)  und  rechtzeitig  eingelangt  per  Post  sind  2 Angebote.

Das  Angebot  der  Firma  HTB-Bau  erfolgte  per  E-Mail  am 11.03.2024  um 11:59  Uhr

BUTTOSUMMEN:

Fa. ETM  Bau,  Obervellach

Fa. Felbermayr  Bau,  Spittal  an der  Drau

Fa. HTB  Bau  -  Fusch"
Alternativangebot

€

€

€

27.326,22

50.812,92

73.950,24

Der  Baudienst  der  VG schlägt  in seinem  Prüfbericht  vom  12.03.2024  die Vergabe  an

die Firma  ETM  Bau  GmbH  vor.  Das  Angebot  der  Firma  HTB  wurde  auTgrund  der  hohen

Kosten  und  der technischen  Abweichung  von  der Ausschreibung  nicht  näher

untersucht.

Finanzierung:  50% erfolgen  aus einer  Bundesförderung  (Rücklage  aus Vorhaben

2019),  für  weitere  25%  liegt  eine  mündliche  Zusage  von Herrn  Ing. O(iver  Dienesch

vor.

Der  Gemeinderat  beschließt  auf  Antrag  des  Gemeindevorstandes  einstimmig,

die  Firma  ETM  Bau  GmbH  mit  der  Sanierung  des  Katastrophenschadens  2023

am Pfaffenberg  entsprechend  der  Preisauskunft  in Höhe  von  € 27.326,22  zu

beauftragen.

Herr  Werner  Obermann  war  bei der  Abstimmung  abwesend.

11.  Kärntner  Gemeindemandatare  Entschädigungsverordnung  (Sitzungsgeld

2024)

Der  Vorsitzende  berichtet,  dass  das  Sitzungsgeld  in der  Marktgemeinde  Obervellach

laut  Gemeinderatsbeschluss  vom  31.05.2017  €  120,00  beträgt.  In der

Gemeindevorstandssitzung  vom  30.01.2023  wurde  der  Betrag  in Höhe  von  € 120,00

bestätigt.



Das  aktueller  Sitzungsgeld  gemäß  § 1 der  Kärntner  Gemeindemandatare-

Entschädigungsverordnung  Verordnung  2024  beträgt  bei  Gemeinden  mit bis zu

10.OOO  Einwohnern  € 87,90  bis  € 213,60.  Die  GemeindevorstandsmitgIieder  sprachen

sich  angesichts  der finanziellen  Herausforderungen  gegen  eine  Erhöhung  der

Sitzungsgelder  aus.

Der  Gemeinderat  beschließt  auf  Antrag  des  Gemeindevorstandes  einstimmig  die

Beibehaltung  der  derzeitigen  Regelung  mit  einem  Sitzungsgeld  von  € 120,-

(doppelter  Satz  für  Gemeindevorstand  und  Ausschuss-Obleute)  und  folgende,

im  Entwurf  vorliegende  Verordnung:

Verordnung

des Gemeinderates  der  Marktgemeinde  Obervellach  vom  23. April  2024,  Zahl:  04/2024,  mit

der  die Entschädigung  der  Mitglieder  des Gemeinderates,  des Gemeindevorstandes  und der

Ausschüsse  festgelegt  wird  (SitzungsgeIdverordnung).  Gemäß  § 29 Abs.  2 und 3 der  Kärntner

Allgemeinen  Gemeindeordnung  - K-AGO,  LGBI.  Nr. 66/1998,  in der  Fassung  des  Gesetzes

LGBI.  Nr. 78/2023,  wird  verordnet:

§ 1 Sitzungsgeld

(1 ) Den Mitgliedern  des Gemeinderates,  des Gemeindevorstandes  und der  Ausschüsse

der  Marktgemeinde  Obervellach  gebührt,  soweit  sie nicht  Anspruch  auf  einen  Bezug

nach  § 29 Abs.  4 bis 6 K-AGO  oder  als Bürgermeister  haben,  für  jede  Sitzung,  an der

sie als Mitglied  (Ersatzmitglied)  teilgenommen  haben,  ein Sitzungsgeld.

(2) Den  Mitgliedern  (Ersatzmitgliedern)  des  Gemeindevorstandes  gebührt  das  für

Mitglieder  des  Gemeinderates  festgelegte  Sitzungsgeld  für  jede  Sitzung  des

Gemeindevorstandes,  an der  sie als  Mitglied  oder  Ersatzmitglied  teilgenommen  haben,

im doppelten  Ausmaß.

(3) Dem  Obmann  eines  Ausschusses  gebührt  das Sitzungsgeld  im doppelten  Ausmaß.

(4) Wird  ein Mitglied  des  Gemeinderates  in ein und derselben  Sitzung  durch  ein oder  in

zeitlicher  Abfolge  mehrere  Ersatzmitglieder  des  Gemeinderates  -  bei

Ausschusssitzungen  auch  durch  ein oder  in zeitlicher  Abfolge  mehrere  Mitglieder  des

Gemeinderates  -  vertreten,  so gebührt  das Sitzungsgeld  nur  für  ein einziges  an der

Sitzung  teilnehmendes  Mitglied  (Ersatzmitglied).  Die Aufteilung  hat durch  die in

Betracht  kommende  Gemeinderatspartei  zu erfolgen.

§ 2 Höhe  des  Sitzungsgeldes

Das  Sitzungsgeld  wird  pro Sitzung  mit 120,-Euro  festgesetzt.

§ 3 Inkrafftreten

(1 ) Diese  Verordnung  tritt  mit Ablauf  des  Tages  der  Freigabe  zur  Abfrage  im Internet  in

Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten  dieser  Verordnung  tritt  die Verordnung  des Gemeinderates  der

Marktgemeinde  Obervellach  vom  31. Mai  2fü7,  ZI. 79/2017,  außer  Kraft.



Der  Bürgermeister

Arnold  Klammer

Weiters  beschließt  der Gemeinderat  einstimmig,  dass  bis zur Bildung  eines

neuen  Gemeinderates  (aus heutiger  Sicht  Frühjahr  2027)  das Sitzungsgeld

unverändert  - € 120,00  (lt. § 2 der  VO)  - bleiben  soll.

Herr  Werner  Obermann  war  bei den Abstimmungen  abwesend.

12.  Kollektiv  Zukunft:  ,,Ländliches  Innovationsnetzwerk  (LIN)"  und  Beitritt

Frau  Susanne  Keuschnig  und  Herr  Lukas  Patschg  zeigten  in der Gemeinde-

vorstandssitzung  am  21.02.2024  eine  Präsentation  zur  ,,Förderung  ländlicher

Innovationssysteme".

Frau  Susanne  Keuschnig  berichtet  auf Ersuchen  des Bürgermeisters,  dass das

Kollektiv  Zukunfi  Förderwerber  bei einer  Bundesförderung  ist. Idealerweise  kann  ein

,,Kümmerer"  für Vernetzung  und Entwicklung  finanziert  werden.  Ausgelegt  ist das

Projekt  auf  3 Jahre,  es besteht  die Option  einer  Verlängerung  auf  5 Jahre.  Es ist eine

100%-Förderung,  die vom Landwirtschaftsministerium  ausgeht.  Diese  Stelle ist kein

Ersatz  und keine  Konkurrenz  zur  LAG,  sondern  eine  Ergänzung.

Damit  das Kollektiv  Zukunft  als Förderwerber  die möglichen  Förderungen  lukrieren

kann,  muss  die  Gemeinde  als  Körperschaft  Mitglied  im  Verein  sein.  Der

,,MitgIiedsbeitrag"  ist zwei  Stunden  ehrenamtliche  Mitarbeit  im Verein  im Monat,  aber

kein  finanzieller  Beitrag.  Der  Verein  darf  gar  nicht  von der  öffentlichen  Hand  finanziert

werden.

Der  Gemeinderat  beschließt  auf  Antrag  des Gemeindevorstandes  einstimmig
den Beitritt  der  Marktgemeinde  Obervellach  zum  Verein  ,,Kollektiv  Zukunft  -

Regionale  Entwicklung  Mölltal",  9821 0bervellach,  Obervellach  181, Obmann

Lukas  Patschg.

Frau Susanne  Keuschnig  nimmt  wegen  Befangenheit  nicht  an der  Abstimmung  teil.

13.  Öffentliches  Gut  - Ansuchen  Wasserwerk  AB  NB Obervellach  um Nutzung

von  Flächen  für  die  Wasserversorgung,,NEU"

Wie  bekannt  ist,  plant das  Wasserwerk  der Agrargemeinschaft  Nachbarschaft

Obervellach  umfangreiche  Erneuerungen  bei der WasserversorgungsanIage.  Davon

ist tw.  auch  öffentliches  Gut betroffen.  Dazu wurden  am  29.01.2024  bzw. am

07.02.2024  von Herrn  DI. Josef  Vierbauch  mehrere  Ansuchen  per Mail übermittelt.

Herr  DI. Vierbauch  war  in der  Gemeindevorstandssitzung  am 21.02.2024  zu Gast  und



erläuterte  dort  die diversen  Punkte.  Der Bürgermeister  bringt  die einzelnen  Bereiche

zur  Abstimmung:  '

,,Zustimmunq  Erneuerunq  Quellableitunq  Zechnerquelle
Die  bestehende  Quellableitung  wird  erneuert  und  die geplante  Trassenführung  erfolgt

wie bisher  in derAlten  Mallnitzer  Straße.

Im Auftrag  derAG  NB Obervellach  wird  um Zustimmung  der  Grundstücksbenützung
GN 1543/4,  EZ 860, 73308  KG Obervellach  ersucht."

Die Örtlichkeit  wird zur Kenntnis  gebracht.  Der ursprüngliche  Zustand  ist wieder

herzustellen.  Die  Nutzung  des  Weges  als  Wander-  und  Radweg  darf nicht
eingeschränkt  werden.ln  der,,Alten  Mallnitzstraße"  am Kalvarienberg  verläuft  schon

jetzt  die Leitung.  Nur  die Dimension  ändert  sich.

Der  Gemeinderat  beschließt  auf  Antrag  des Gemeindevorstandes  einstimmig,

der  Agrargemeinschaft  Nachbarschaft  Obervellach  die Inanspruchnahme  des

Öffentlichen  Gutes  auf Parzelle  1543/4,  KG 73308,  für  die Verlegung  einer

Wasserleitung  laut  Ansuchen  vom  29.01.2024  zu gestatten.

,,Zustimmunq  Weiteres  Quellschutzqebiet  Kaponiqquelle

Die bestehende  Kaponigquelle  wird  seit  rd. 100  Jahre  genutzt,  aber  das  engere  und

weitere  Quellschutzgebiet  wurde  nicht  ausgewiesen.
Das  weiter  Quellschutzgebiet  wurde  einvernehmlich  mit  dem  ASV  Herrn  D1 Dietmar

Widowitz  (AKL,  Abt.8)  festgelegt.

Ein Teilbereich  des Grundstückes  1561/3,  EZ 408, KG 73310  Pfaffenberg  (473  m2),
im Eigentum  der MG Obervellach  Osterreich  (Offentl.  Gut), ist durch  das weitere

Quellschutzgebiet  betroffen.

Im Auffrag  der  AG  NB Obervellach  wird, für  die wasserrechtlichen  Genehmigung,  um

Zustimmung  für  die  Inanspruchnahme  des  Grundstückes  als  weiteres

Quellschutzgebiet  ersucht."

Die  Örtlichkeit  wird  zur  Kenntnis  gebracht.  Es  sind  u.a.  folgende

Nutzungseinschränkungen  gegeben:  Kein  Versickern  von  Wässern,  keine

Deponierung  von Abfall,  keine  Errichtung  von öffentlichen  Wegen  etc.

Herr  Vizebgm.  Franz  Oberrainer  betont,  dass  man in der Genehmigung  festhalten

muss,  dass  der  fragliche  Wegabschnitt  ungehindert  passierbar  sein muss.

Der  Gemeinderat  beschließt  auf  Antrag  des  Gemeindevorstandes  einstimmig,

der  Agrargemeinschaft  Nachbarschaft  Obervellach  die Inanspruchnahme  des

Öffentlichen  Gutes  auf  Parzelle  1561/3,  KG  73310,  als  ,,weiteres

Quellschutzgebiet"  laut  Ansuchen  vom  29,01.2024  zu gestatten.

Quellableitunq  Kaponiqquelle:

Davon  betroffen  sind im Bereich,,Zufahrt  Objekt  Josef  Eisank  bis ehem.  Bahntrasse"
Abschnitte  der  Parzellen  1604/1,  1605  und 1620/2.  Die Ortlichkeit  wird  zur  Kenntnis

gebracht.



Der  Gemeinderat  beschließt  auf  Antrag  des  Gemeindevorstandes  einstimmig,

der  Agrargemeinschaft  Nachbarschaft  Obervellach  die Inanspruchnahme  des

Öffentlichen  Gutes  auf  den  Parzellen  1604/1,  1605  und  1620/2,  KG 73310,  für  die

Verlegung  einer  Wasserleitung  laut  Ansuchen  vom  07j)2.2024  zu gestatten.

Transportleitunq  neuer  Hochbehälter  bis Bestand  Ortsnetz  sowie  Versorqunqs-

leitunqen  Ortsnetz  Obervellach:

Betroffen  von  der  Zuleitung  ist das  öffentliche  Gut,  Parzelle  1 546/1.  Betroffen  von den

Versorgungsleitungen  sind die Parzellen  1546/2  und 1547/2  in Dürnvellach.  Die

Örtlichkeit  wird  zur  Kenntnis  gebracht.

Der  Gemeinderat  beschließt  auf  Antrag  des  Gemeindevorstandes  einstimmig,

der  Agrargemeinschaft  Nachbarschaft  Obervellach  die Inanspruchnahme  des

Öffentlichen  Gutes  auf  den  Parzellen  1546/1,  1546/2  und  1547/2,  KG 73308,  für

die  Verlegung  einer  Wasserleitung  laut  Ansuchen  vom  07.02.2024  zu gestatten.

Quellableitunq  Ladiniqque1le  bis  Pumpwerk  Nähe.Raufenwirt":

Betroffen  ist das  öffentliche  Gut, Parzellen  1533/7  und 260 in Räuflach/Raufen.  Die

Örtlichkeit  wird  zur  Kenntnis  gebracht.

Der  Gemeinderat  beschließt  auf  Antrag  des  Gemeindevorstandes  einstimmig,

der  Agrargemeinschaft  Nachbarschaft  Obervellach  die Inanspruchnahme  des

Öffentlichen  Gutes  auf  der  Parzelle  1533/7  KG 73308,  für  die  Verlegung  einer

Wasserleitung  laut  Ansuchen  vom  07.02.2024  zu gestatten.

Die  Nachbarschaft  hätte  die  Parzelle  260  gerne  käuflich  erworben.  Der

Gemeindevorstand  sah keine  Veranlassung,  das  fragliche  Grundstück  zu verkaufen,

möchte  dem Wasserwerk  der  AG Nachbarschaft  Obervellach  jedoch  den Bau der

geplanten  Pumpstation  ermöglichen.  Die  genauen  Modalitäten  (z.B.  Baurecht)

müssen  geklärt  werden.

Der  Gemeinderat  beschließt  auf  Antrag  des  Gemeindevorstandes  einstimmig,

dieser  möge  der  Agrargemeinschaft  Nachbarschaft  Obervellach  die  Möglichkeit

bieten,  am  Grundstück  260  ein  Pumpwerk  zu errichten.  Der  genaue  Standort  soll

vor  Ort  abgesprochen  werden.

14.  Öffentliches  Gut  -  Ansuchen  um  Anbringung  eines  Vollwärmeschutzes,

Herr  Alois  Mössler,  Obervellach  2

Der  Vorsitzende  berichtet,  dass  Herr  Alois  Mössler,  Obervellach  2, am bestehenden

Wohnhaus  einen  Vollwärmeschutz  anbringen  will.  Auf  der  Seite  zur  Gemeindestraße

ist die  Grundgrenze  nicht  eindeutig  am Luftbild  und in der  Natur  erkennbar  bzw.  würde

bei einer  Vermessung  auch  nur eine gemeinsame  Grenze  ausverhandelt  werden



können.  Er ersucht,  auf eine Vermessung  aufgrund  der  anstehenden  Kosten  zu

verzichten  und um die  Zustimmung  der  Marktgemeinde  Obervellach  zur  Aufbringung

eines  Vollwärmeschutzes  mit  ca. 10 bis 12 cm. In einem  zusätzlichen  Schriftstück  soll

festgehalten  werden,  dass  nach  der  Aufbringung  des  Vollwärmeschutzes  dieser  die

Grenze  zwischen  ihm und der  Gemeinde  darstellt.

Der  Gemeinderat  beschließt  auf  Antrag  des  Gemeindevorstandes  einstimmig,

Herrn  Alois  Mössler,  Obervellach  2, die  Aufbringung  eines  Vollwärmeschutzes

in Stärke  von  10 bis  12 cm  an der  Nordseite  des  Gebäudes  zu gestatten.  Eine

dementsprechende  Vereinbarung  soll  abgeschlossen  werden.

15.Ausscheidung  aus  dem  ÖWG  (alter  Mühlbach)  -  Flächentausch  Familie

Wulz

Herr  Michal  Wulz,  Eigentümer  der  Grundstücke  Nr..55  und  89/1,  KG Obervellach,  hat

seine  Grundstücke  durch  Herrn  Dr.  Abwerzger  (im  Beisein  von  Vertretern  der

Gemeinde)  vermessen  lassen.  Es wurde  festgestellt,  dass  das Grundstück  bereits

1930  vermessen  wurde  und dieses  nun teilweise  außerhalb  der  Einfriedungsmauer

auf  aktuell  Straßengrund  zu liegen  kommt.  Die  Vermessung  ergab  eine  Fläche  von  16

m!

Schon  vor  Jahren  hat  Herr  Wulz  bei der  Marktgemeinde  Obervellach  einen  Antrag  um

Kauf  einer  Teilfläche  von ca. 24 m2 des Grundstücks  1577/2  (alter  Mühlbach)

eingereicht.

Die  Gemeinde  ist mittlerweile  außerbücherlicher  Eigentümer  des  Grundstücks,  jedoch

wird  die Durchführung  am Grundbuch  erst  im Laufe  des  Jahres  erfolgen.

Lösungsvorschlag:

*  Flächentausch  1:1 fürdie  16m2

*  Restfläche  € 10 m2

*  Alle  anfallenden  Kosten  (Vermessung,  Notar,  Durchführung)  trägt  Herr  Wulz

*  Zustimmung  für  das  Beplanen  des  Grundstückes  im Bauvorhaben

*  Zustimmung  im Bauverfahren  für  die  Nutzung  des  Grundstückes  1 57712

*  Kenntnisnahme,  dass  die  Durchführung  im Grundbuch  erst  im Laufe  des  Jahres

erfolgen  wird.

Es wird  festgehalten,  dass  die Gemeinde  nicht  haftbar  für  auftretende  Schäden  ist,

etwa  durch  Restwasser  im alten  Mühlbach.

Der  Gemeinderat  beschließt  auf  Antrag  des  Gemeindevorstandes  einstimmig,

der  obig  beschrieben  Vorgangsweise  grundsätzlich  zuzustimmen  und die

notwendigen  weiteren  Schritte  einzuleiten.



16.  Öffentliches  Gut  -  Fernwärme  Obervellach;  Ansuchen  um Leitungsrecht

(BVH  Striednig  inkl.  Beratung  Gehsteig,  BVH  Rotes  Kreuz)

Der  Vorsitzende  berichtet,  dass  die ÖKOEnergie-Biowärme  Obervellach  GmbH,  9821

Obervellach  246,  beauftragt  wurde,  die Objekte  Kornelia  Striednig,  9821 0bervellach

8, und  das  Rote  Kreuz,  9821 0bervellach  229,  mit  Fernwärme  zu versorgen.

Die ÖKOEnergie-Biowärme  Obervellach  GmbH,  vertreten  durch  den GF DI. Josef

Vierbauch,  ersucht  um Zustimmung  der  Grundstücksbenützung  (Öffentliches  Gut)  auf

GN 1004/4  (rd. 7,O Ifm, Rotes  Kreuz),  und GN 1530  (rd. 13,O Ifm + 4,O Ifm, Striednig),

KG 73308  0bervellach.

Die Örtlichkeiten  werden  zur  Kenntnis  gebracht:

ti=iW=H=?ffö;
GESCkÄFTSZAHl  1a'1717)
CEI<ICHTSIIEIIA  {mljhl  ü d lh-'.
1tJTA5T111uD1EIND1  0bi'i.t'tliiti.
Nl  I}IlER O(:l (ü  /J  iaa

AUFNAIIiVEPL_AN ild =  1 .' ,'E'50

,  I.  I

J

l-----,-  ,

PV0lsü PVC

Im,,Bereich  Striednig"  endet  derzeit  ein Gehsteig  aus Richtung  Ortszentrum  an der

nordöstlichen  Grundstücksecke.  Der  Gemeindevorstand  sprach  sich  dafür  aus,  den

Gehsteig  zu verlängern.  Da es sich jedoch  um eine  Zufahrt  bzw.  einen  Parkplatz

handelt, soll keine  bauliche  Abtrennung  erfolgen.  Denkbar  wäre  eine  Pflasterleiste  in

der  Fahrbahn  oder  ein einfacher,,weißer  Strich".



Der  Gemeinderat  beschließt  auf  Antrag  des  Gemeindevorstandes  einstimmig,

der  ÖKOEnergie-Biowärme  Obervellach  GmbH  die  Verlegung  einer

Fernwärmeleitung  auf  den  Grundstücken

a)  Nr.  1530,  KG.  Obervellach,  ca.  13,0  + 4,O Ifm

b) Nr.  1004/4,  KG.  Obervellach,  ca.  7,O Ifm

gemäß  vorliegender  Lagepläne  zu  gestatten,  wobei  nach  Abschluss  der  Arbeiten

der  ursprüngliche  Zustand  wieder  herzustellen  ist.

17.Übernahme  von  öffentlichem  Gut:  Kundmachung  inkl,

Gemeinderatsbeschluss-,,Bereich  Thomas  Gabler"  - Söbriach

Der  Vorsitzende  berichtet,  dass  der  Gemeinderat  in seiner  Sitzung  am 02.08.2023

unter  TOP  5 den  Ankauf  von  Grundstücken  (öffentliches  Gut)  zwecks  einer

GrenzrichtigsteIIung  im Bereich  der  öffentlichen  Straße  Söbriach  2 beschlossen  hat.

Nachfolgender  Grundverkehr  findet  statt:

*  Ankauf  von  43 m2 von  Herrn  Thomas  Gabler

Die  grundbücherliche  Durchführung  ist  nach  den  Bestimmungen  des  § 15

Liegenschaftsteilungsgesetz  beabsichtigt.

Nunmehr  wurde  nachfolgende  Kundmachung  am 05.04.2024  erlassen:

Betreff:

*  Übernahme  von Teilflächen  in das  öffentliche  Gut  im Bereich  der  Verbindungsstraße

Söbriach  2

KUNDMACHUNG

Gemäß  §§ 3, 4, 21 und 24 des Kärntner  Straßengesetzes  2017  - K-StrG,  LGB1.  Nr. 8/2017,

in der  zuletzt  geltenden  Fassung  des  Gesetzes,  wird kundgemacht,  dass  die Marktgemeinde

Obervellach  die Durchführung  der Vermessungsurkunde  des Dipl.-lng.  Ronald  Humitsch,

Rizzistraße  1A, 9800  Spittal/Drau  vom  06.02.2024,  GZ 4706/22  beabsichtigt.

Laut  der  gegenständlichen  Vermessungsurkunde  sollen  Grundflächen  in das,,Öffentliche  Gut

(Straßen  und Wege)"  für den  Gemeingebrauch  übernommen  und als Bestandteil  einer

öffentlichen  Straße  erklärt  werden.

Nach  den Bestimmungen  des § 4 des Kärntner  Straßengesetzes  2017  ist jeder,  der ein

berechtigtes  Interesse  glaubhaft  macht,  berechtigt,  innerhalb  von  zwei  Wochen  ab dem  Tage

des Anschlages  dieser  Kundmachung  schriftliche  Einwendungen  gegen  die beabsichtigte

Erklärung  einzubringen.



Die während  dieser  Auflagenfrist  gegen  die Grundstücksübertragung  schriftlich  eingebrachten

und begründeten  Einwendungen  sind vom Gemeinderat  bei der Beratung  in Erwägung  zu

ziehen.

Obervellach  am 05. April  2024

Der Bürgermeister  Arnold  Klammer

Angeschlagen  am: 05. April  2024

Abgenommen  am: ...................

Der  Gemeinderat  beschließt  auf  Antrag  des  Gemeindevorstandes  einstimmig

a)  der  vorliegenden  Kundmachung  zuzustimmen  (Während  der

Kundmachungsfrist  sind  keine  Einwände  vorgetragen  worden)

b) der  vorliegenden  Vermessungsurkunde  des  Dipl.-lng.  Ronald  Humitsch,

Rizzistraße  IA,  9800  Spittal/Drau  vom  06.02.2024,  GZ  4706/22  -  Übernahme

von  Teilen  in  das  öffentliche  Gut  (Straßen  und  Wege)  für  den

Gemeingeberauch  und  Erklärung  als Bestandteil  einer  öffentlichen  Straße

zuzustimmen.

18.GTS  2024/25  -  Auftrag  an und  Vereinbarung  mit  FamiliJa,  Tarife  (mit

Tarifordnung)  inkl.  Sommerbetreuung

Der  Bürgermeister  berichtet,  dass  seit  dem  Schuljahr  2013/14  die

Nachmittagsbetreuung  an der  Volksschule  Obervellach  durch  den Verein  FamiliJa

betreut  wird.  Die Tarife  betragen  seit  dem  Vorjahr  monatlich  € 15,-/Betreuungstag,

somit  € 75,-  für eine Betreuung  an allen  Wochentagen.  Aufgrund  der steigenden

Kosten  sollte  der Elternbeitrag  auch  im kommenden  Schuljahr  leicht  angehoben

werden.  Vorschlag:  €  17,-  / Betreuungstag  / Monat.  Dies  ist  mit  den

Nachbargemeinden  akkordiert.

Derzeit  besuchen  26 Kinder  die Nachmittagsbetreuung  -  am stärksten  Wochentag

sind  I 8 Kinder  zeitgleich  zu betreuen.

Auch  im kommenden  Schuljahrist  beabsichtigt,  für  die  Volksschulkinder  die  Betreuung

über  FamiliJa  durchzuführen.  Die Elternbeiträge  werden  direkt  von der Gemeinde

eingehoben  -  dies  ist seitens  der  Bildungsdirektion  so vorgesehen.

Es ist eine  Vereinbarung  für  die Durchführung  der  Nachmittagsbetreuung  zwischen

der  Marktgemeinde  und FamiliJa  abzuschließen.  Der  diesbezügliche  Entwurf  wird  zur

Kenntnis  gebracht.  Die Leistung  eines  Organisationsbeitrages  ist vorgesehen.  Bisher

betrug dieser € 4.000,- und wird ab dem kommenden Schu5ahr um 1 0% auf € 4.400,-
steigen.

Frau  Maria  Wohlgemuth  wird  seit Dezember  2023 von  Frau  Luisa  Bär in der

Nachmittagsbetreuung  unterstützt.  Frau  Bär  leistet  IO Wochenstunden,  wird  aber  für

das  kommende  Schuljahr  voraussichtlich  nicht  mehr  verfügbar  sein.



Für  das  Schuljahr  2024/25  wird  wieder  um  eine  unterstützende  Fachkraft im

Stundenausmaß  von 15 Wochenstunden  ersucht.  FamiliJa  würde  die Stelle  wieder

entsprechend  ausschreiben  und die Hilfskraft  beschäfiigen.  Die Personalkosten  in

Höhe  von  ca. € 15.000,-pro  Schuljahr  werden  an die Gemeinde  weiterverrechnet,  da

die  Antragstellung  für die  Förderung  des zusätzlichen  Personals  nur über  die

Gemeinde  erfolgen  kann.

Die Bundesförderung  für  die GTS  wurde  im laufenden  Schuljahr  bereits auf  € 2.000,-

gekürzt.  Wie  es für  die  kommenden  Betreuungsjahre  aussieht,  ist noch  nicht bekannt.

Für die  pfIegerisch-heIfende  Kraft  werden  für die Nachmittagsbetreuung  bis zu

€ 6.300,-  Förderung  (max.  70%  der  anfallenden  Personalkosten)  gewährt.

Der  Gemeinderat  beschließt  auf  Antrag  des  Gemeindevorstandes  einstimmig,

dass

a) für  das  Schuljahr  2024/2025  die  Volksschule  Obervellach  als  ganztägige

Schulform  mit  getrennter  Abfolge  des  Unterrichtsteiles  und  des

Betreuungsteiles  bestimmt  wird,

b) der  Verein  FamiliJa,  9821  0bervellach  32,  mit  der Ausführung  der

Nachmittagsbetreuung  beauftragt  wird,

c) die  Nachmittagsbetreuung  an Schultagen  von  11.OO Uhr  bis  17.00  Uhr  in

der  Volksschule  Obervellach  festgelegt  wird,

d) der  Beitrag  für  die  Nachmittagsbetreuung  an fünf  Tagen  pro  Woche  mit

€ 85,-/monat1ich,  an vier  Tagen  pro  Woche  mit  € 68,-/monat1ich,  an drei

Tagen  pro  Woche  mit  € 51,-/monat1ich,  an zwei  Tagen  pro  Woche  mit

€ 34,-/monatIich  und  an einem  Tag pro  Woche  mit  € 17,-/monat1ich

festgelegt  wird,

e) die  im  Entwurf  vorliegende  und  diesem  Protokoll  beiliegende

Vereinbarung  zwischen  der  Marktgemeinde  Obervellach  und  dem  Verein

FamiliJa  über  die  Schulische  Tagesbetreuung  an  der  Volksschule

Obervellach  für  das  Schuljahr  2024/2025  abgeschlossen  wird,

f)  die  im  Entwurf  vorliegende  Tarifordnung  für  die  Schulische

Tagesbetreuung  an der  Volksschule  für  das  Schuljahr  2024/2025  erlassen

wird.

g) eine  zusätzliche  pflegerisch-helfende  Kraft  für  die  Nachmittagsbetreuung

im  Ausmaß  von  15  Wochenstunden  aufgenommen  wird,  wobei  die

Anstellung  über  FamiliJa  erfolgt  und  die  Bezahlung  durch  die

Marktgemeinde  Obervellach.



20.Ver1ängerung  der  BebauungsverpfIichtung  von  Herrn  DI (FH)  Michael  Thorer

und  Herrn  Franz  Wadlegger

Der  Bürgermeister  berichtet  über  folgende  WidmungsangeIegenheiten:

a) DI.(FH)  Thorer  Michael,  ehemaliges  Grundstück  585/8,  KG  Söbriach

geteilt  in die  Grundstücke  585/8  und  585/16,  KG Söbriach

BebauungsverpfIichtung  laut  Vereinbarung  vom  7. November  2019

Ersuchen  um  Verlängerung

Herr  Michael  Thorer  ist Eigentümer  des  aus  dem  Grundstück  585/8,  KG Söbriach,  neu

gebildeten  Grundstückes  585/16  und beabsichtigt,  im Bereich  der  gegenständlichen

Fläche  ein  Wohnhaus  zu  errichten.  Mit  Beschluss  des  Gemeinderates  der

Marktgemeinde  Obervellach  am 2. Oktober  2019  wurde  eine  Teilf(äche  von 1.866  m2

des  ehemaligen  Grundstückes  585/8,  KG Söbriach,  von  Grünland  in Bauland-

Wohngebiet  umgewidmet  und zwischen  der Marktgemeinde  Obervellach  und dem

damaligen  Grundstückseigentümer,  Herrn  Ing. Friedrich  Auernig,  eine  Vereinbarung

für  eine  widmungsgemäße  Bebauung  abgeschlossen.

Mit dieser  Vereinbarung  vom  7. November  2019  hat  sich  Herr  Ing. Friedrich  Auernig

dazu  verpflichtet,  die  von  Grünland  in Bauland  umgewidmete  Teilfläche  des

ehemaligen  Grundstückes  585/8,  Katastralgemeinde  Söbriach,im  Ausmaß  von  1.866

m2 binnen  fünf  Jahren  ab Rechtswirksamkeit  der  Widmung  widmungsgemäß  selbst  zu

bebauen  oder  von  Dritten  bebauen  zu lassen.  Weiters  ist unter  Pkt.  6. die  Übertragung

sämtlicher  Rechte  und Pflichten  auf  Rechtsnachfolger  festgelegt.  Zum  Zwecke  der

Sicherstellung  der  widmungsgemäßen  Verwendung  der  umgewidmeten

Grundstücksfläche  wurde  von  Herrn  Ing.  Friedrich  Auernig  der  Gemeinde  ein

Sparbuch  über  den  Kautionsbetrag  von  € 6.000,00  übergeben.

Mit Kaufvertrag  vom  22.  Dezember  2020  hat Herr  Ing.  Friedrich  Auernig  die

betreffende  Grundstücksfläche  an Herrn  DI.(FH)  Michael  Thorer  und  an Herrn  DI.(FH)

Florian  Thorer  verkauff.

Herr DI.(FH)  Michael  Thorer  hat niederschrifilich  gegenüber  der Marktgemeinde

Obervellach  am 12. Mai 2021 erklärt,  dass  er die angeführte  Vereinbarung  für  eine

widmungsgemäße  Bebauung  vom  7. November  2019  kennt  und als Rechtsnachfolger

von Herrn  Ing. Friedrich  Auernig  im Eigentum  der  betreffenden  Grundfläche  sämtliche

Rechte  und Pflichten  aus  dieser  Vereinbarung  übernimmt.

Somit  ist Herr  DI.(FH)  Michael  Thorer  in die bestehende  BebauungsverpfIichtung  mit

Sicherstellung  der  widmungsgemäßen  Verwendung  eingetreten  und  hat  der

Gemeinde  Obervellach  ein  Sparbuch  über  den  Kautionsbetrag  von € 6.000,00

übergeben,  sodass  Herrn  Ing.  Friedrich  Auernig  der  von  ihm  hinterlegte

Kautionsbetrag  seitens  der  Gemeinde  wieder  ausgefolgt  wurde.

Die  fünfjährige  Frist  für die widmungsgemäße  Bebauung  der gegenständlichen

Grundstücksfläche  endet  mit  Ende  Jänner  2025.  Mit  Ansuchen  vom  27. Februar  2024

hat Herr  DI  Michael  Thorer  um  Verlängerung  der  BebauungsverpfIichtung  laut



Vereinbarung  vom  7. November  2019  bis zum 31. Dezember  2027  angesucht  und

begründet  dies  mit verschiedenen  nicht  vorhersehbaren  Ereignissen  (Covid-19-

Pandemie,  Ukraine-Krieg  sowie  Gaza-Konflikt  und  damit  zusammenhängenden

Preissteigerungen,  hohen  Kreditzinsen,  etc.).  Weiters  habe  er von  2021  -  2023  die

Baumeisterprüfung  absolviert,  welche  ihm  jede  freie  Minute  außerhalb  der  Arbeitszeit

abverlangt  habe.  Daher  sei es bisher  noch  nicht  möglich  gewesen,  das geplante

Wohngebäude  auf  dem  Grundstück  585/16  zu errichten.  Derzeit  wären  er und seine

Partnerin  in der  Planungsphase  und in den  nächsten  Jahren  soll das  Wohngebäude  in

Semslach  errichtet  werden.

Nach  § 53 Abs.  7 des  Kärntner  Raumordnungsrechtes  2021 könnte  Herrn  DI Michael

Thorer  die beantragte  Verlängerung  der  BebauungsverpfIichtung  gewährt  werden.

Der  Gemeinderat  beschließt  auf  Antrag  des  Gemeindevorstandes  einstimmig  die

Verlängerung  der  Bebauungsverpflichtung  laut  Vereinbarung  vom  7, November

2019  über  die widmungsgemäße  Verwendung  des  ehemaligen  Grundstückes

585/8,  Katastralgemeinde  Söbriach,  im  Gesamtausmaß  von  1.866  m2,

abgeschlossen  zwischen  Herrn  Ing.  Friedrich  Auernig  -  übertragen  auf  dessen

Rechtsnachfolger,  Herrn  DI.(FH)  Michael  Thorer  als  Eigentümer  des  neu

gebildeten  Grundstückes  585/16,  KG  Söbriach  - und  der  Marktgemeinde

Obervellach,  bis  31.  Dezember  2027.

b) Wadlegger  Franz,  Grundstücke  186/4  u. 186/5,  Katastralgemeinde

Söbriach

BebauungsverpfIichtung  laut  Vereinbarung  vom  4. November  2019

Ersuchen  um  Verlängerung

Herr  Franz  Wadlegger  ist  Eigentümer  der  Grundstücke  186/4  und  186/5,

Katastralgemeinde  Söbriach.  Teilflächen  dieser  Grundstücke  wurden  mit Beschluss

des  Gemeinderates  der  Marktgemeinde  Obervellach  am  2.  Oktober  2019  von

Grünland  in Bauland-Dorfgebiet  umgewidmet  und  zwischen  der  Marktgemeinde



Obervellach  und dem  damaligen  Grundstückseigentümer,  Herrn  Dr. Helmut  Lenhard,

wurde  eine  Vereinbarung  für  eine  widmungsgemäße  Bebauung  abgeschlossen.

Mit dieser  Vereinbarung  vom  4. November  2019  hat sich Herr  Dr. Helmut  Lenhard

dazu  verpflichtet,  die von  Grünland  in Bauland  umgewidmeten  Teilflächen  der

Grundstücke  186/4  und 186/5,  Katastralgemeinde  Söbriach,  binnen  fünf  Jahren  ab

Rechtswirksamkeit  der  Widmung  widmungsgemäß  selbst  zu bebauen  oder  von  Dritten

bebauen  zu lassen.  Weiters  ist unter  Pkt. 6. die Übertragung  sämtlicher  Rechte  und

Pflichten  auf Rechtsnachfolger  festgelegt.  Zum  Zwecke  der Sicherstellung  der

widmungsgemäßen  Verwendung  der  umgewidmeten  Grundstücksflächen  wurde  von

Herrn  Dr. Lenhard  der Gemeinde  ein Sparbuch  über  den Kautionsbetrag  von €

6.000,00  übergeben.

Mit Kaufvertrag  vom  20.  August  2020  hat Herr  Dr.  Helmut  Lenhard  u.a.  die

Grundstücke  186/4  und  186/5,  beide  KG Söbriach,  an  Herrn  Franz  Wadlegger

verkauft.  Als Rechtsnachfolger  von  Herrn  Dr.  Helmut  Lenhard  im  Eigentum  der

Grundstücke  186/4  und 186/5,  beide  KG Söbriach,  hat er sämtliche  Rechte  und

Pflichten  aus  dieser  Vereinbarung.  übernommen,  ist  in die  bestehende

Bebauungsverpflichtung  mit Sicherstellung  der widmungsgemäßen  Verwendung

eingetreten  und  hat  der  Gemeinde  Obervellach  ein  Sparbuch  über  den  Kautionsbetrag

von € 6.000,-übergeben,  sodass  Herrn  Dr.  Lenhard  der von  ihm  hinterlegte

Kautionsbetrag  seitens  der  Gemeinde  wieder  ausgefolgt  wurde.

Mit  Ansuchen  vom  4.  November  2022  hat  Herr  Franz  Wadlegger  bei  der

Marktgemeinde  Obervellach  um  die  Baubewilligung  für  die  Errichtung  eines

Wohnhauses  mit  Saunahütte,  Carport  und  einer  Steinschlichtung  auf  den

Grundstücken  PÖrz.  Nr.: 186/4  und  186/5,  beide  KG Söbriach,  angesucht.  Nach

weiteren  erforderlichen  wasser-  und naturschutzrechtlichen  Genehmigungsverfahren

auf  Grund  der  geologischen  Gegebenheiten  wurde  ihm mit  Bescheid  vom 13. Oktober

2023  die diesbezügliche  Baubewilligung  erteilt.

Herr  Franz  Wadlegger  hat inzwischen  die Steinschlichtung  und die  Saunahütte

errichtet  und mit den Bauarbeiten  für das Wohnhaus  begonnen.  Aufgrund  seiner

finanziellen  und zeitlichen  Möglichkeiten  ist die Fertigstellung  seines  Wohnhauses

sowie  der  weiteren  Baulichkeiten  mit Ende  2028  beabsichtigt.

Die fünfjährige  Frist  für die widmungsgemäße  Bebauung  seiner  gegenständlichen

Grundstücksflächen  endet  mit Ende  Jänner  2025.  Herr  Wadlegger  ersucht  daher  um

Verlängerung  der  BebauungsverpfIichtung  laut  Vereinbarung  vom  4. November  2019

bis 31. Dezember  2028.

Nach  § 53 Abs.  7 des Kärntner  Raumordnungsrechtes  2021  könnte  Herrn  Franz

Wadlegger  die beantragte  Verlängerung  der  Bebauungsverpflichtung  gewährt  werden.

Der  Gemeinderat  beschließt  auf  Antrag  des  Gemeindevorstandes  einstimmig  die

Verlängerung  der  BebauungsverpfIichtung  laut  Vereinbarung  vom  4. November

2019  über  die  widmungsgemäße  Verwendung  von  Teilflächen  der  Grundstücke



186/4  u. 186/5,  Katastralgemeinde  Söbriach,  im Gesamtausmaß  von  1.145  m2,

abgeschlossen  zwischen  Herrn  Dr. Helmut  Lenhard  - übertragen  auf  dessen

Rechtsnachfolger,  Herrn  Franz  Wadlegger  - und  der  Marktgemeinde

Obervellach,  bis  31.  Dezember  2028.
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21.  Beratung  bezüglich  Erlassung  einer  Bauübertragungsverordnung  an die  BH

Die  Kärntner  Landesregierung  hat in ihrer  Sitzung  vom  18.12.2012  einstimmig

beschlossen,  an die Kärntner  Gemeinden  mit dem Ersuchen  heranzutreten,  dass

möglichst  viele  Gemeinden  von der  verfassungsgesetzIichen  Ermächtigung  gemäß

Art.  118  Abs.  7 B-VG  Gebrauch  machen  und  von  den  Gemeinden  der  Antrag  gestellt

wird,  eine  diesbezügliche  Verordnung  der Kärntner  Landesregierung  zu erlassen,

wonach  die  Angelegenheiten  der  örtlichen  Baupolizei  betreffend

a) Betriebsanlagen  nach  der  Gewerbeordnung  1994,  die  einer  gewerbebehördlichen

Genehmigung  bedürfen,

b) bauliche  Anlagen,  die neben  der  Baubewilligung  auch  einer  wasserrechtlichen

Bewilligung  bedürfen,

auf  die Bezirkshauptmannschaft  übertragen  werden.

Für die  Übertragung  bedarf  es  seitens  der Gemeinde  eines  Beschlusses  des

Gemeinderates  und es muss  zudem  von  der  Gemeinde  der  Antrag  gestellt  werden,



eine  Verordnung  der  Kärntner  Landesregierung  zu  erlassen,  wonach  die

Angelegenheiten  der  örtlichen  Baupolizei  betreffend

a) Betriebsanlagen  nach  der  Gewerbeordnung  1994,  die  einer  gewerbebehördlichen

Genehmigung  bedürfen,

b) bauliche  Anlagen,  die neben  der Baubewilligung  auch  einer  wasserrechtlichen

Bewilligung  bedürFen,

auf  die Bezirkshauptmannschaft  übertragen  werden.

Der  Gemeinderat  beschließt  auf  Antrag  des  Gemeindevorstandes  einstimmig,

dass  die  Angelegenheiten  der  örtlichen  Baupolizei  betreffend

a)  Betriebsanlagen  nach  der  Gewerbeordnung  1994,  die  einer

gewerbebehördlichen  Genehmigung  bedürfen,

b)  bauliche  Anlagen,  die  neben  der  Baubewilligung  auch  einer

wasserrechtlichen  Bewilligung  bedürfen,

an die  Bezirkshauptmannschaft  Spittal  an der  Drau  übertragen  werden  sowie  an

die Kärntner  Landesregierung  einen  Antrag  zu stellen,  eine  entsprechende

Verordnung  zu erlassen.

22.Ankauf  eines  neuen  Kommunalfahrzeuges  der  Firma  Kärcher  (Leasing)  für

den  Bauhof

Der  Vorsitzende  berichtet,  dass  die  Firma  Kärcher  ein  Angebot  für  ein

Kommunalfahrzeug  mit  folgender  Ausstattung  vorgelegt  hat:

- Trägerfahrzeug  mit  hydraulischem  Fronthubwerk  sowie  Rasenbereifung  und

Winterbereifung

- Kehraggregat

- Schneepflug

- Heckaufbaustreuer

- Mähwerk  mit  Mulcheinsatz

- Auslegearm

Der  Preis  inkl. USt  beträgt  € 143.702,17.

Ergänzend  wurde  ein Leasingangebot  der  UniCredit  Leasing  übermittelt:

Leasingrate:  96 Monatsraten  ä € 1.737,60.  Eine  Nachverhandlung  ist noch  möglich,

dem  Angebot  liegt  ein  Zinssatz  von  4,11%  zu  Grunde.  Es  gibt  keine

Bearbeitungsgebühr,  keine  lauTende  Gebühr.  Das  entspricht  einem  jährlichen  Betrag

von  € 20.851,20  über  8 Jahre.

Das  Gerät  wurde  von  den  Bauhofmitarbeitern  bereits  vor  Ort  getestet  und  für  geeignet

empfunden.  Herr  Bauhofleiter  Edmund  Steiner  berichtete,  dass  ein ähnliches  Gerät  in

Maria  Wörth  und in Treffen  in Gebrauch  ist. Er hat mit Kollegen  aus Maria  Wörth

gesprochen,  diese  sind  mit dem  Gerät  zufrieden.  Für  den  Bauhof  wäre  es



erstrebenswert,  ein solches  Gerät  zu haben,  es ist vielseitig  einsetzbar  und  würde  die

körperliche  Arbeit  leichter  machen.  Dieses  Gerät  ist stärker  als  jenes  von  Carraro,  das

schon  einmal  ein Thema  war.

Die  Größe  ist zweckmäßig,  es ist wendig,  es können  die Gehsteige  gereinigt  werden.

Eine  Absaugung  für  Kanalschächte  ist dabei,  ein Hochdruckreiniger  ebenso.

Der Mulcharm  wäre  für die Radweg  zweckmäßig,  es gibt  aber  auch  abseits  der

Radwege  etliche  Böschungen.

Eine Schneefräse  wurde  laut Herrn  Steiner  bewusst  nicht  angefragt,  aber  ein

Variopflug.

Die  Servicestation  Schachner  könnte  als Servicepartner  vor  Ort  fungieren.

Herr  Amtsleiter  Ing.  Mag.(FH)  Christian  Zirknitzer  berichtet,  dass  für  den

Leasingvertrag  eine  aufsichtsbehördIiche  Genehmigung  nötig  ist. Diese  würde  laut

Rücksprache  mit  unserem  Revisor  wahrscheinlich  erteilt  werden,  da wir  keinen  großen

Fuhrpark  haben  und der  Traktor  schon  älter  ist. Die Gemeindeaufsicht  hat  geraten,  in

den  Vertrag  einzuverhandeln,  dass  man  das  Gerät  schon  vorzeitig  rauskaufen  kann.

Das  fragliche  Gerät  ist BBG(Bundesbeschaffungsagenur)-gelistet,  daher  gibt  es kein

Problem  mit  einer  Ausschreibung.  Das  gilt  auch  für  die anbietende  Leasing-Firma.

Natürlich  ist der  Termin  bei der  finanziellen  Gesamtlage  problematisch,  den idealen

Termin  wird  es aber  nie geben.  Ein paar  bisherige  Ausgaben  können  eingespart

werden,  etwa  die Maschinenleihe  bei der  Gde.  Mallnitz  und Frau Ingrid  Angermann

und einen  Teil der Kehrmaschine  bei Rossbacher.  Auch  lässt  sich ein Teil der

Radwegbetreuung  selber  machen.  Die Radwegbetreuung  über  FamiliJa  wird  hfüer

nicht  mehr  angeboten,  hier  besteht  ohnehin  Handlungsbedarf.

Herr  Vizebgm.  Franz  Oberrainer  meint,  dass  ihm  ein  kleiner  Traktor  bzw.  ein

Kommunaltraktor  wegen  der  längeren  Haltbarkeit  lieber  gewesen  wäre.  Er vertraut

dem  Urteil  der Bauhofmitarbeiter  und kündigt  an, für den Kauf  zu stimmen,  aber

wirklich  glücklich  ist er mit  dieser  Entscheidung  nicht.

Herr  Andrew  Fair  sagt,  dass  es auf  den  ersten  Blick  viel Geld  ist, dass  hier  investiert

wird.  Für die Vielseitigkeit  des Gerätes  erscheint  es ihm jedoch  angemessen,  es

besteht  auch  die  Aussicht,  dass  man  effizienter  arbeiten  und  Arbeitsstunden  einsparen

kann.

Der  Gemeindevorstand  sprach  sich  für  die  Annahme  des  vorliegenden  Angebotes  aus,

wobei  Verbesserungen  bei der  Leasingrate  natürlich  gewünscht  sind.

Nachfolgender  Antrag  an  den  Gemeinderat  erfolgt  vorbehaltlich  der

aufsichtsbehördlichen  Genehmigung  durch  das  Land  Kärnten.



Der  Gemeinderat  beschließt  auf  Antrag  des  Gemeindevorstandes  einstimmig

a) den  Ankauf  des  Kommunalgerätes  Kärcher  MC 130  Plus  (BBG-

Vertragsnummer  GZ  2801.03791.002)  mit  Trägerfahrzeug,  Kehraggregat,

Vario  Schneepflug,  Heckaufbaustreuer,  Mähwerk  mit  Mulcheinsatz,

Aus(egearm  mit  Mulchkopf  zum Preis  von  € 143.70217laut  Angebot  vom
28.03.2024

b) die  Annahme  des  Finanzierungsangebotes  der  UniCredit  Leasfinanz

GmbH,  1020  Wien,  vom  28.03.2024  mit  96 Monatsraten  ä maximal

1.737,60  und  einem  Restwert  in Höhe  einer  Rate.*

"Anmerkung:  Die  jährliche  Finanzierung  der  Leasingrate  erfolgt  durch  BZ  oder

über  den  ordentlichen  Haushalt.  Dies  wird  im  Rahmen  der  jeweiligen

VoranschlagserstelIung  entschieden.  Weiters  ergeben  sich  durch  den  Ankauf

auch  Einsparungen,  wie  obig  erwähnt.

23.  Bericht  aus  der  Sitzung  des  Ausschusses  für  Energie,  Umwelt  und

Nachhaltige  Entwicklung  vom  19.02.2024

Herr  Obmann  DI.  Sebastian  Culetto  berichtet,  dass  folgende  Punkte  behandelt

wurden:

Möqliche  PV-Anlaqe  auf  der  Tennishalle

Er selbst  ist Mitglied  des  neu geschaffenen  Beirates  der  Mölltaler  Tennis-  und

Veranstaltungszentrums  GmbH.  Dieser  hat das  Thema  mehrmals  behandelt.

Es gäbe  grundsätzlich  die Möglichkeit,  am Dach  der  Tennishalle  eine  PV-

Anlage  zu  installieren.  Es wurden  mittlerweile  Kostenschätzungen  für eine

Dachsanierung  mittels  Trapezblech  (Fa. Gregoritsch)  und eine  PV-Anlage  mit

250  kWp  (Fa. Gasser)  eingeholt.  Mit  einigen  Reserven  und  Sicherheiten  kommt

man  auf  Gesamtkosten  von ca. € 430.000,-.  Die potentiellen  VerkauTserlöse

entwickeln  sich  derzeit  rückläufig.  Sinn  würde  am ehesten  der  Eigenverbrauch

(im  Bad)  machen.  Es  könnten  die  Fördermittel  aus  dem  KIG  2023

(Bundesmittel,  € 112.000,-),  Förderungen  aus  dem  Bereich  KEM/KLAR!  und

IKZ-Mittel  eingesetzt  werden.  Im Ausschuss  war  man  der  Meinung,  dass  das

Projekt  verrolgt  werden  sollte.

Der  Gemeindevorstand  legte  mittlerweile  Test,  keine  Mittel  aus  dern

Kommunalinvestitionsgesetz  (KIG)  2023  für  eine  PV-Anlage  auf  der  Tennishalle

zu verwenden  und  stattdessen  Alternativen  zu überlegen.

Herr  DI. Culetto  gibt  zu bedenken,  dass  das  Dach  ohnehin  einmal  zu sanieren

sein  wird,  das wäre  jetzt  eine  gute  Gelegenheit.  Eine  Selbstversorgung  des

Bades  wäre  aufgrund  der  vorhandenen  Kabel  technisch  möglich.  Er nimmt  die

Entscheidung  des  Vorstandes  zur  Kenntnis,  gibt  aber  zu bedenken,  dass  nach

wie  vor  akzeptable  Amortisationszeiten  zu erzielen  sind.



Herr Andrew  Fair  meint,  dass  sich  die  Tennis-GmbH  in dieser  Sache

mittlerweile  bewegt  hat,  was  lange  nicht  der  Fall war.  Er selbst  war  nicht  in der

fraglichen  Vorstandssitzung  und  ist mit der  Entscheidung  nicht  wirklich

glücklich.  Er  hoffl,  dass  es  doch  noch  eine  Möglichkeit  gibt,  darüber

nachzudenken.

Der  Amtsleiter  berichtet,  dass  die  KIG-2023-Richtlinien  an  die

Vorstandsmitglieder  ausgesandt  wurden,  und  in der  nächsten  Vorstandssitzung

über  die mögliche  Verwendung  diskutiert  werden  sollte.

Mölltaler  Enerqietaq  2024:

Der  Postwurf  wurde  ausgesandt,  es gibt  3 hochkarätige  Vorträge.  Er dankt

Herrn  Andrew  Fair für die Gestaltung  des Flyers  und die Übernahme  der

Druckkosten  und  lädt  die Gemeinderatsmitglieder  herzlich  zum  Besuch  ein.

Woche  der  Sauberkeit  2024:

Diese  fand  vom  8. bis 13.  April  statt.  Herr  DI. Culetto  dankt  allen,  die  mitgemacht

haben.  Er erinnert  an den Fotowettbewerb  mit  Gewinnspiel,  es wurden  ca. 25

Bilder  eingereicht.

24.  Bericht  aus  der  Sitzung  des  Ausschusses  für  Land-  und  Forstwirtschaft,

ländliches  Wegenetz  vom  25.03.2024

Auf  Ersuchen  des  Bürgermeisters  berichtet  Frau  Ausschuss-Mitglied  Gudrun  Steiner

aus  der  Sitzung:

Der  Obmann,  Herr  Ing.  Fritz Auernig,  berichtete  über  die  Schafwollaktion,  die

Borkenkä'fersituation  und die  Wolfsproblematik.

Ein  Antrag  auf Schupf'n-Förderung  wurde  geprüft  und für sachlich  in Ordnung

befunden.  Herr  Josef  Gantschacher-Lackner  berichtete  über  Neophyten  und  mögliche

Gegenmaßnahmen.

Abschließend  wurde  über  das geplante  Kelag-Kraftwerk  Rottau  gesprochen.  Die

kommunizierte  Abflussmenge  von  3,15  m3/sec.  erscheint  viel  zu gering.  Auch  gibt  es

zu wenige  Informationen.  Herr  Bürgermeister  Arnold  Klammer  berichtet,  dass  es am

8. Mai einen  gemeindeübergreifenden  Termin  mit den KELAG-Vorständen  gibt; am

Tag  davor  findet  eine  Vorstandssitzung  in Obervellach  statt,  Vertreter  der  KELAG  sind

dazu  eingeladen.

a.  Beschluss  Kalkaktion  -  Mehrbedarf

Für  diese  Aktion  wurden  ursprünglich  € 4.000,-  veranschlagt.  Die  Aktion  wird

gut  angenommen,  nach  derzeitigem  Stand  dürften  diese  Mittel  nicht

ausreichen.  Da die,,Schupfan-Förderung"  bislang  nur  sehr  wenig  in Anspruch



genommen  wird  (1 Förderungsfall),  sollen  Mittel  aus  dieser  Förderung

umgeschichtet  werden.  '

Der  Gemeinderat  beschließt  auf  Antrag  des  Ausschusses  für  Land-  und

Forstwirtschaft  und  ländliches  Wegenetz  einstimmig,  dass  die

Marktgemeinde  Obervellach  für  die Kalkaktion  für  landwirtschaftliche

Betriebe  in Obeivellach  aufgrund  des Mehrbedarfs  weitere  finanzielle

Mittel  in Höhe  von  € 1.500,00  zuschießt.  Die  Finanzierung  soll  aus  Mitteln

der  Schupfen-Förderaktion  herausgenommen  werden.

b. Beschluss  -  Bodenuntersuchungsaktion

Ziel ist es,  die Bodenqualität  durch  HumusauTbau  zu  steigern.  Dazu  ist

zunächst  ein fundiertes  Wissen  über  den Ist-Zustand  nötig.  Der  Obmann

schlägt  in Zusammenarbeit  mit dem  Lagerhaus  eine  Förderaktion  vor,

finanziert  aus  übrig  gebliebenen  Mitteln  der  Schupf'n-Förderung.

Der  Gemeinderat  beschließt  auf  Antrag  des  Ausschusses  für  Land-  und

Forstwirtschaft  und  ländliches  Wegenetz  einstimmig,  dass  die

Marktgemeinde  Obervellach  eine  Bodenprobenaktion  mit  € 10,OO pro

Bodenprobe,  jedoch  max.  5 Proben  pro  Betrieb  begrenzt,  unterstützt.

25.  Berichte  des  Bürgermeisters  und  der  Referenten

>  Auftraqsverqabe,,Zufahrt  Spiss"

Aufgrund  des schlechten  Zustandes  der  Gemeindestraße  zwischen  Kanzianbrücke

und  der  Liegenschaft  von  Fam.  Spiss  wurden  im  Herbst  2023  provisorische

Sanierungsmaßnahmen  mit  Kosten  von  €  j.202,-  durchgeführt.  Für  eine

Komplettsanierung  inkl. OberfIächenwasserabIeitung  wurde  eine  Förderung  über  die

Agrartechnik  in Aussicht  gestellt.  Aufgrund  der  angespannten  finanziellen  Situation  hat

sich  der  Gemeindevorstand  dennoch  mehrheitlich  gegen  diese  Sanierung

ausgesprochen.

Die  Firma  Swietelsky  hat  mit  den  geplanten  und  beschlossenen

AsphaItierungsarbeiten  im Ortsgebiet  (u.a.  Zufahrt  Gemeindebauhof)  begonnen.

>  Auftragserteilunq  Neubau  des  Müllhauses  beim  Schwimmbad  Obervellach

Es wurde  eine,,Flexibox"im  Ausmaß  von  4800"4800  mm in verzinkter  Ausführung

zum  Preis  von  10.872,25  bei der  Firma  Ziegler  Außenanlagen  GmbH  bestellt.



>  Uran-Grenzwertüberschreitunq  Wasserversorqunq  Semslach,  Söbriach

Der  Uran-Grenzwert  von  15  pg/l  wird  bei  den  Wasserversorgungsanlagen  in Semslach

und  Söbriach  geringfügig  überschritten.  Kurz  vor  Auslaufen  der

Sondergenehmigungen  trat die  novellierte  Trinkwasserverordnung  in Kraft,  die

Ausnahmen bis 30 4g/1 vorsieht.

>  Gemeindebibliothek  -  Räumlichkeiten  und Vereine

Von  Frau  Direktorin  Jasmin  Possegger  wurde  mitgeteilt,  dass  aufgrund  von

zukünftigen  Raumbedarf  wegen  steigender  Schülerzahlen  die Mittelschule  wieder

Interesse  an den  Räumlichkeiten,  welche  an die Marktgemeinde  Obervellach  vermietet

wurden,  hat. Seitens  des SchuIgemeindeverbandes  wurde  signalisiert,  dass  die

Bereitschaft  besteht,  den  bestehenden  Vertrag  einvernehmlich  kurzfristig  zu kündigen.

*  Die  Gemeindebibliothek  übersiedelte  in den  früheren  Kiosk  der  Familie  Huber,

Eine  Vereinbarung  mit  dem  SGV  muss  noch  abgeschlossen  werden.  Frau  Mag.

Angelika  Staats  fragt  nach  den Öffnungszeiten.  Herr  Bürgermeister  Arnold

Klammer  berichtet,  dass  dies  noch  geregelt  werden  muss,  im übernächsten

Rundschreiben  sollen  detaillierte  Infos  erfolgen.

*  Landjugend:  Hier  erfolgt  noch  eine  gesonderte  Besprechung  bezüglich  neuer

Räumlichkeiten.

@ Theatergruppe:  Ein  ,,Ausweichquartier"  im  Untergeschoss  des  Kultursaals

wurde  bereits  gefunden.  Der  Raum  wird  in Kürze  durch  den  Bauhof  ausgeräumt

>  Neues  Feuerwehrfahrzeug/Verkauf  des  alten  Fahrzeuges

Das  neue  TLFA-4000-Fahrzeug  ist mittlerweile  in Betrieb.  Das  alte  Fahrzeug  wurde

zum  Preis  von  € 8.005,-  an Herrn  Berto  Pristavec  verkauft.  Er war  einziger  Bieter.  Die

Förderzusagen  des  Landesfeuerwehrverbandes  für  Fahrzeug  und Zusatzausrüstung

sind  eingelangt.

Herr  Kommandant  Werner  Obermann  berichtet,  dass  auch  das  MTF

(Mannschaftstransportfahrzeug)  mittlerweile  geliefert  wurde  und  derzeit  bei  Fa.

Nusser/Feldkirchen  aufgebaut  wird.

Der  Termin  für  die  Fahrzeugweihe  ist noch  offen.  Es könnte  nächstes  Jahr  werden,  da

heuer  schon  viele  Termine  fixiert  sind.

>  Zusaqe  ORE-Förderunq  Ortsentwicklunqsprozess

Die  Zusage  über  einen  Betrag  von  € 30.000,-  bei förderfähigen  Kosten  von  € 45.000,-

ist eingelangt.



>  Beauffraqunq  Radweqstudie  MaIInitz-Obervellach

Es liegt  eine  Honorarmitteilung  der  Firma  CCE  Ziviltechniker  GmbH  aus  Klagenfurt,

unterstützt  von Herrn  DI. Vierbauch,  in Höhe  von  zweimal  € 14.616,58  vor.  Der  eine

Teil  wurde  über  das  Straßenbaureferat,  LH-Stv.  Gruber,  beauftragt.  Für  den zweiten

Teil  gibt  es eine  Förderzusage  über  € 7.300,-  von  LR Schuschnig  an den TVB  Mölltal.

Der Gemeindevorstand  hat beschlossen,  2/3 der Restkosten  von € 7.316,58  zu

übernehmen,  1/3  übernimmt  Mallnitz.

>  WLV:  Betreuunqsdienstarbeiten  2024  inkl.  Lindischbach

Im Rahmen  des  Betreuungsdienstes  sind  folgende  Arbeiten  geplant:

Bereich  Arbeit

Gratschacher  Bach  Sanierung  Schadstellen  Entwässerung

Kaponigbach/Steggraben  tw. Abtragen  Wild/Weidezaun

Mischlgraben  Sanierung  Schadstellen  Entwässerung

Söbriacher  Bach  Verbrinqunq  Bewuchs

SUMME

Betrag

€  2.500,-

€ 20.000  -

€  1.500,-

€  3.000,-

€ 27.000,-

Ein Drittel  dieses  Betrages  muss  von  der  Marktgemeinde  Obervellach  aufgebracht

werden,  somit  € g.ooo,-.

Am Lindischbach  sollen  die von der WLV  beanspruchten  Straßenflächen  wieder

vollflächig  asphaltiert  werden.  123 Ifm. im Bereich  oberhalb  der  Bundesstraße  bis

Höhe  Haus  Brandstätter  - Hier  werden  31 0m2  durch  die  WLV  asphaltiert  (ca. 2,5  Meter

Breite).  Die Restfinanzierung  soll durch  die Gemeinde  mit Zuzahlung  von  € 2.700

durch  die AG NB Obervellach  erfolgen.

Die Verlängerung  des bestehenden  Asphalts  bis kurz  nach  dem  Hochpunkt  (Haus

Birzl)  und  eine  Verschleißschicht  im Bereich  Haus  Ludwiger  macht  die WLV.

>  KELAG-Kraftwerk  Rottau

Die  Bürgermeister  von  Obervellach,  Reißeck,  Stall,  Mallnitz,  Flattach,  tw.  auch

Mühldorf  sowie  die  Vorsitzende  des  TVB  trafen  sich  zu einem  lnformationsaustausch.

Anliegen  ist u.a. eine  höhere  Restwassermenge  ab Außerfragant  als 3,15  m3/  sec.

Rafting  wird  sicher  nicht  mehr  möglich  sein,  selbst  Kajak  erscheint  fraglich.  Gespräche

mit den Rafting-Betreibern  gab es seitens  der  KELAG  bereits.  Die Auswirkungen  auf

Grundwasser/Landwirtschaft  sind  noch  nict>t  klar.  Von  Seiten  der  Fischerei  (Hr. Mag.

Gradnitzer)  gibt  es massiven  Widerstand.  Ein Termin  mit dem  KELAG-Vorstand  am

08.  Mai  ist bereits  fixiert.  Am  Tag  davor  kommen  die  KELAG-Vorstände  zur

Gemeindevorstandssitzung.



>  Hochwasserschutz  Möll

Ein Flyer  wird  ausgeteilt.

Der  Bürgermeister  berichtet  von  den  Arbeiten:  der  linksufrige  Damm  wurde

aufgeschüttet,  im  Bereich  des  Campingplatzes  wurde  viel getan.  Während  der

Camping-Saison  ist Baupause.  Zwischen  Möll  und  ,,Friedhofsbrücke"  wird  die

Parkfläche  aufgeschüttet.

Der  Tagesordnungspunkt  26 (Personal)  wird  in nicht-öffentlicher  Sitzung  behandelt,

worüber  eine  eigene  Niederschrm  aufgenommen  wird.

Der  Bürgermeister  dankt  für  die  Sitzungsteilnahme  und  schließt  die

Gemeinderatssitzung  um 21 :25 Uhr.
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